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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
YXY, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1972 und das Familienlastenausgleichsgesetz 

1967 geändert werden 

Der N alt,ioiI1alrat ,hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Artikel I 

Das E~nkommensteuerg'esetlZ 1972, BGBL 
Nr. 440, in der Fassung der Bundesge~etze 
BGBl. Nr. 493/1972,27/1974,409/1974,469/1974, 
335/-1975, 391/1975, 636/1975, 143/1976, 664/ 
1976, 320/1977, 645/1977, 280/1978 und 571/ 
1978 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Z. 32 hat zu ·laut·en: 

,,32. Sparprämien nach dem Prämiensparför
derungsgeseoz, BGBL NI'. 143/1962,". 

2. Im § 3 wird als Z. 14 a neu eingefü,gt: 

,,14 a. Einkürufue,die Arbeitnehmer inländi
,scher lBetr.iebe für ·eine im Ausland Mlsgeübte 
Tätigkeit von ihren Arbeitgeibern heziehen, 
wenn die Auslallidstäügkeit mit ,eiruem begünstig
ten ausl~ndisch,en Vorhalien .des Arbeiogebers im 
,Zusammenhang steht und iihre Dauer jeweils 
ununteI'bl"ochen iLber .den Zeitraum von einem 
Monat hinausgeht. Inländische Betriebe im Sinne 
dieser B,estimmung sind auch inländische Be
trielbsstäloten von im Ausland ansässigen Arbeit
gebern. Begünstigte ausländische Vorhaben im 
Sinn·e ,dieser Bestimmung ,sind die Bauausfü'hrung, 
Montage, Monta,geü1bepwachunlg, Inlbetriebnahme, 
Instandsetzung und Wartung von Anlagen, die 
Personalgestellunganläßlich der Errichtung von 
Anlagen durch lancier·e Unternehmungen sowie .due 
P,lanung, Beratung und SchuLung, soweit sich alle 
diese Tätigkeiten auf die Errichtung von AnLugen 
~m AusLand beziehen, weiters das A'Ulfsuchen und 
die Gewinnung V'ooBodenschätzen im Ausland. 
Die von der Steuer befreiten Einkün~te sind bei 
der Festsetzung der Steuer für das Ülb6ge Ein
kommen des Al1bci1Jnehmerszu Iberücksichügen. 
Für Jahre, in denen dem Arbeitnehmer solch·e E,in
künfte zufließen, 1st ·die Durchführung eines Jah
resausgleiches ausg,eschlossen,". 

3. § 8 Abs. 4ha:t zu lauten: 

,,(4) Abweichen,d vom Abs. 3 beträ,gt .der Ab
schreibungssatz 60 v. H. der Anschaffungs- oder 
Herstellung,skosten 

1. vonW;i-rtschaift&güt:ern des Anlag.evermö
gens, sow:cit .diese im Inland ausschließlich 
und unmicuclhar dem Umweltschutz dienen 
un,d die Ansch'affunlg .oder Herstellung ge
setzlich vongeschrieben oder im öffentlichen 
Interesse ,ertorderllich DSt, 

2. von Mitbenützungsrechten an den unter 
Z. 1 ,gen\lnut:en Anlagen, 

3. von WirtschaftJsgüterndes Anbgevermögens, 
die ausschließlich und unmittelbar der Ent
wicklung oder Verbesserun,g volkswirtschaft
lich wertvolilen Erfindungen dienen, wenn 
der volkswirtschaftLiche Wert der hetreffen
den Erfindungen .durch eine Bescheinigung des 
BundesffiDnisters für Handel, Gewerhe und 
Industl"ie nachgewiesen wird, 

4. von Wi'rtschaf:tsgütern des Anlagevermögen-s, 
di<e der Erzeugung elektrisch'er Energie dLie
n,en, wenn von den besonderen bundesge
setzlichen Bestimmun,gen über die Energie
förderung nicht Gelbrauch gemacht wird 
oder nicht Gebrauch gem-acht werden kann. 
V ora:ussetzung ist, daß 'es sich um Wasser
kra,ftanla:gen Ibis zu einer Auslba,uleistung von 
1.0 000 k W, um Anhgen .der Kr·aft-Wärme
Kupplung oder um An!lagen ,handeilt, die 
elektrische En,er>gie überwLiegend aus der Ver
brennungeigenbetrjeblichanfallender Ab
tallstoff,e 'erz.eugen. Das Vorliegen dieser V or
aussetzungen ist durch eine Bescheinigung 
des Bun,desministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie nachzuwei.sen, 

5. von Wärmepumpen, die ausschließlich .der 
T,emperaturanhebung der Nutzungsenergie 
dienen, Solaranlagen, Anlagen zur Wärme
rückJgewinnung, Anlagen zur gemeinsamen 
Erzeugung von . elektr.ischer Energie und 
Wärme bLis zu ,einer· Leistung von 1 MW 
(Gesamtenergi.eanlagen) und Anla.g,en zur 
,ausschließlichen, ,enerlgeüschen Nutzung der 
Biomasse. Vora'USsetzung für die Geltend
machung ,d~eser vorzeitigen Ahschreibung 
ist, daß die genannten Anlagen eneq~iewil"t-

113 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 23

www.parlament.gv.at



2 113 der Bei:lagen 

schaftlich zweckmäßig ,sind. Das Vorliegen dem Finan~amt ohne amtliche Aufforderung 
dieser Voraussetzung ,ist über Verlal11gen des inneI1h:alh eines Monats mitzuteilen. Eine N ach
FinaJn~amtes nachzuweisen. versteuel'ung erfoLgt nicht, wenn die Ansprüche 

Der resuLiche T cilder Ansch,affungs- oder Her
stellungskosllen der ,in dien Z. 1 b~s 5 g,enannten 
Wirtschaftsgüter ist gleichmäßig auf die näch
Sten vier Wirtschafllsjahre verteilt aJbzuschre~ben. 
Neben diesen vou-ze1tigen .A!bschreibungen ist 
keine gewöhnl,iche Absetzung für Abnutzung 
(§ 7) zulä.ssig. Abs. 3 let~ter Satz ist anzuwen
,d-en." 

4. § 18 Abs. 1 Z. 2 hat zu la-ullen: 

,,2. B,eiträße 'lffid Versicherungsprämien zu einer 
fre~willigen Kranken-, Unfall- und Pensionsver
sich'erung, zu einer Lebensversicherung (Kapital
oder Rentenversicherung) und zu freiwimgen 
Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und Sterbe
kassen, so-weit diese Heilträge und Vers,icherungs
prämien weder Betrielbsausgaben noch Werhungs
kosoen sind. Besteht der B-eitrag (die Versiche
rungsprämie) in -einer ,einmaligen Leistung, so 
kann der Er'bl'i1nger dieser Leistung auf Antrag 
ein Zwanzigstel des alts Einmalprämie geleisteten 
Betrages du-rch zwanzkg aufeinanderfolgende 
Jahre -als Sonderausgabe ,in .A!nspruch nehmen. 
Versicherungsprämien an solche Versicherungs
unternehmen, di,eweder ihre Geschäftslei
tung noch ihren Sitz ~m Inland 'haben, sind nur 
dann albzugsfäJhig, wenn diesen Unternehmen 
die Erlaulbnis zum Geschäftsbetrielb im Inland 
erteilt ist. Bei Versicherungsverträg,en auf den Er
leibensfalil ~st für die Abzugsfähigkeit außerdem 
erforderLich, daß zwischen dem Zeitpunkt des 
Vertragsahschlusses und dem Zeitpunkt des A,n
fal1ens der Versicherungs-summe im Erlebensfall 
ein Zeitraum von mindestens fünfzehn Jahren 
liegt. Dieser Zeitraum verkürzt s.ich bei Steuer
pflich.tigen, ,die ,im2eitpunkt ,dies VertraJgsab
schlusses das 50. Lebensja:hr vollendJet haben, auf 
zehn Jahre, !bei Steuerpflichtigen, die zum Zeit
punkt des Vertra.gsa:hsc:hlusses das 46., nicht aber 
das 50. Lebens}ahr voLtendet hahen, auf den Zeit
raum his zur VoHendungdes 60. Lebensjahres. 
Eine Nachvensteuerung .der VeI1sicherungsprämien 
hat zu ,erfolgen, wenn die Ansprüch,e aus dem 
Versichel'Ungsvertrag innerhallb von fünfzehn 
JahI'en seit V'ertrag_sahschluß gaIl!Z oder zum Teil 
ahgetreten oder rriickgekauft w:erden. Dieser Zeit~ 
raum verkürZitsich bei Soouerpflichtigen,d.ie im 
Ze~tpunkt .des v,eroragsahschlllls5es ,das 46. Lebens
jahr vollendet haben, entsprechend den voran
gegangenen Bestimmungen. Eine Nachv-ersteue
rang hat auch zu erfolgen, wenn i'l1!nerhaIb von 
drei Jahren seit Vertra.gsaibschluß eine Voraus
zahlung od'erVerpfändung ,der Ansprüche a·us 
dem V ers.icberun~sve1'tragerfo'lgt. Der Steuer
pflichtige, im Falle des Rückk.aufes, der Voraus
zahlung oder der Verpfändung das Versiche
,rungsunternehmen, hat die angeführten T a<t-

'sachen, die zu einer Nachversneuerung führen, 

aus einer kurz'en A'blebensversicherung ahgetreten 
oder verpfiindct wurden oder dlie N achversteue
rung Ibei den Erben vorzunehmen wäre oder _der 
Steuerpflichtige nachweist, daß die angeführten 
Tatsachen durch wirtschafEche Nodage verur-
sacht sind.'-' 

5. Der erste Satz des § 18 Abs. 1 Z. 3 lit. c 
hat zu lauten: 

"Rückzahlungen von Darlehen, d.ie für die 
Schaffung von begünstigtem Wohnraum im Sinne 
der lit. a oder der lit. b aufgenommen wurden, 
'sowie Zin5en für ,derartige Darlehen." 

6. Dem § 18 Abs. 1 Z. 3 wer.den alsli'!: d und e 
und als lletzte Sätze a11:gefügt: 

"d) Aufwendungen für den Einbau von Wär
mepumpen, dieaussch1ießlich der Tempe
raturan'hebung der Nutzungs,en.ergi'e dienen, 
Solaranlagen, Anlagen zur Wärmerückge
winnung, Arrxagen zur gemeinsamen Erzeu
gunlg von elektrischer Enefigie und Wärme 
bis zu einer Leistung von 1 MW (Gesamt
energ~eanLag,en) und Anlagen zur ausschLieß
Lichen energetischen Nutzung d'er BiomaJSse, 
ausg,enommen .offene Kamine und Kach-eJI~ 
öfen, in Wohnraum sowie bei bereits fertig
gestelltem Wohnraum Aufwendungen zur 
Eihöhungdes WäI'mesch-utzes und für die 
UmsteLlung auf Fernw~meversorgung, so
fern die Fernwärme ÜJb:e1'W~egend durch 
Heizkraftwerke oder Abwärme erz-eugt 
wird. Voraussetzung für die Geltendma
chung dieser SonderausgaJben ist, daß die 
genannten Anlagen -ener-eg,iewirtschaftlich 
zweckmäßig sind. Das ~orliegen dveser 
V ol'aussetzung ~-st iilber Verlangen des 
RinanzamtJes na-chZiUiweisen. Die heiden letz
ten Sätz,e der lit. c .gd,ten sinngemäß, 

e) &ückzaihlungen v.on Darlehen, .die für 
Energi'esparmaßnahmen ,im Sinne der Lit. d 
aufgenommen wurden, sowie Zinsen für 
derartige Darllehen. Die Ibeiden letzten Sätze 
der l.ilt. c gelten lSinngemäß. 
Dle in .den lit. d und e angeführten Auf
wendungen' ,sind nur insoweit als Sonder
ausgaben zu herücksichtJigen, ails sie im Ka: 
lendlerj,ahr zusammen mehr als 5 000 S he
tragen. Die in dien. ,Et. abis e angeführten 
Aufwendungen sind nicht als Sonderausga
ben zu berücksichtigen, wenn sie zu den 
Betl'i'elbsausg_alben oder Werbungskosten ge
hören',". 

7. Di'e helden -efisten Sätze des § 18 Albs. 2 Z.5 
haihen zu buten: 

"Die Abzüge für Sonderausgaben'im Sinne des 
Ahs. 1 Z. 3 Nt. abis c einerseits und für Sonder-

113 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 23

www.parlament.gv.at



113 der Beilagen 3 

ausgalben im Sinne des Abs. 1 Z. 3 fit. d und e 
andererseits ,dürf'en den Jallresbetrag von je 
10000 S 'nicht überstJeigen. Diese Beträge erhö
hen sich für den Bhegatten, wenn dem Steuer
pflichtigen der Al'Ieinverdienerabsetzhetrag zu
steht, 'um je 10 000 Sund für jedes K,ind im 
Sinne ,des § 119 um je 5 000 S." 

8. Im § 20 a Abs. 1 tritt an die Stelle dies Be
tr<lßes von 105000 S dJer Betrag von 133000 S 
und an die Stelle des Betrages von 28 000 S der 
Betrag von 33 600 S. 

9. Im § 20 a Abs. 2 -t;ritt an die SteHe des Be
trages VOlIl ,15 000 S der Betrag von 19000 Sund 
an die Stelle des Betr,ages von 4 000 S der Betrag 
von 4 800 S. 

10. Im § 20 'a Abs. 4 tl1itt an diie SteHe des Be
trages von 1,30 Sder Hetra.g V'Oß 1,50 S und an 
die Stelle des Betrages von 0,40 S der Betrag 
von 0,50 S. 

11. Im § 20 a Albs. 5 tl1rtt an dlie SteHe des Be
trages von 25 000 S der iBetrag von 30 000 S, an 
die Std1e des B,etrages von 7 500 S der Betrag 
von 9 000 S, andiile Sllelle des Betrages von 
2 083S der B,etrag von 2 500 S und an die Stelle 
des B,etraJges von 625 S der Betr:ag von 750 S. 

12. Im § 20 a Albs. 8 tri,tt an die Stelle des Be
trages von 1,80 S der Betrag von 2,10 S und an 
die StelLe des lB'ellrages von 0,55 S der Betrag 
von 0,70 S. 

13. Dem § 27 wird als Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Zinsen aus auf Iniha'be:r lautenden Tei,l
,schuldverschreibungen inländischer Schuldner, ,u.e 
zu ,den Einkünften aus Kap.italvermögen gehören, 
sind bei einem unbeschränkt ISteuerpfLicht'ilgen 
(§ 1 Albs. 1) nur insoweit steuerpflichtig, als der 
N ennbe!trag der in einem Kaliendierja.hr erwOiI'
:henen Teilschuldverschreibungen 100000 S über
steigt. Den Teillschuldverschreilburugen sind 
pfandbl1ide und Kommunal'sch,uldverschreilbun
gen ,gleichgestelk Voraussetzung ist, daß die ge
nannten Wertpapiere i~ Schillingwährung bege
ben und im Jahr ihrer Begebung (Ausgabe) bei 
,etner österl'eichischen Kreditunternehmung er
worben wer,den und mit einer mittleren Laufzeit 
im Sinne .des § 107 Abs. 1 von mindestens acht 
Jahren ausg,estattet sind." 

au.f das betreffende Zo1laussch!lußgebiet, zum 
15. Novemlber des vonl,rugegarugenen Kalender
jahres ientJspricht (Wirtsch'aftskurs). Die sich nach 
Abs~ 1 bis 8 ergebende St,euer ,ist unter Anwen
dung des WirtJSchafuskulfses in Deutsche Mark 
,rückzurechnen und sodann mit jenem Betrag zu 
er:hehen,dler ~ichaUlf Grund des gewogenen 
Durchschnittes der maßgehLichen Kassen:werte er
g~bt." 

15. Dem § 41 Albs. 1 ist alls letzter Satz anzu
fügen: 

"S'inddem Steuer:pflichuigen nUir Einkünfte aus 
nichtselbständ~g:er Apheit von einem einzigen Ar
beitgeber zugeflo&sen, in dienen Einkünfne im 
Sinne ,des § 3 Z. 14 a enthalten sind, dann findet 
eine Y'eranlagung nur auf An1Jrag des Steuerpfl:ich
tigen statt (Albs. 2 Z. 6). 

16. § 41 Albs. 2 1hat zu huten: 

,,(2) Sind ,die Yorausset:z;ungen für eine Yer
anlagung nach Ahs. 1 nicht gegeben, S'O findet 
eine Veranlagung nur auf Antrag des Steuerpflich
tJigen statt, wenn 

1. inden Ein:künften a'US Kapitalvermögen 
stJeuenbzUlg~pflichtige Gewinnanteile aus 
Aktien (Divü.d:enden) oder Gewinnanteile und 
Zingen aus Anteilen an Erwerbs-und Wirt
schaftsgenossenschaften lenthah:en sind und 
die von diesen Kapital'erträgen einbehaltene 
Kapita:lerllragsteuer den Betrag von 30 S 
ü!berste~gt oder 

2. die Summe der Ebnkünfte ,im Sinne des 
Abs. 1 Z. 1 ein:en Yer,lust ergeben hat oder 

3. ~hm ein Yerlustabzug gemäß § 18 Abs. 1 Z. 4 
zusteht oder 

4. ihm beim Steueralbzug vom Arbeitslohn 
nicht geltJend' gemachte Sonderausgaben oder 
außergewölhnlliche Belastungen erwachsen 
sind und dlie YoraUlssetzungen für eine Yer
anlagung nach Abs. 1 oder § 39 in 'einem 
der heiden vorangeg,angenen Kalenderjahre 
:gegeben sind oder 

5. zur Vermeidung einer <Doppelbesteuerung 
eine im Ausland entrichtete Einkommen
steuer auf die inl'ändische Einkommensteuer 
anzul'echnen i,st oder 

6. ,im Einkommen Einkünfte im Sinne des 
§ 3 Z. 14 a enltJhaIten sind. 

Der Antr<lß kann bis zum Ende des auf den 
14. § 33 Ahs. 9 hat zu ,Iaulleh: Yeranlagungs:z;eitraum zweitfolgenden Kalender-
,,(9) Für ,die Umrechnung VOn Einkünften, die ja:hres gesteHt werden. ErgtillYt sich im Falle der 

SteuerpfLichtige mit Wohnsitz oder g,ewöhnl:i- Wiederaufnahme dies Y,edahrens, daßcLie Yor
ch,em Aufenthalt in Zo:HaüSlSchlußge'bieten dor:t aussetzungen der Z. 2 bis 4 vOrlliegen, so ist eine 
in Deutscher Mark ermelen, wil'd mit Yerord- Veranlagung vorzunehmen. Ist ein Jahreausgleich 
nung des Bundesministel's für Finanzen der Kurs von Amts Wiegen (§ 72 Abs. 3) nur deshalb nicht 
festgesetzt, der der Kaufkraftpari:tät des öster- durchzuführen, weil die Summe der slleuerpflichti
l'eichischen Schillings, !bezogen auf das jeweilige gen Einkünfte aus ruichtsdbständiger Arbeit 
Bundesland, und der Deutschen M~rk, bezogen 100000 S nicht übe1'9teigt, dann iS't die bean-
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tra,gte Veranlagung nur durchzuführen, wenn 
die im Abzugsweg eil1lbehalten~n Beträge die zu 
veranl1agel1l<fe EinkQlIIlmensteuer ü1hersteigen." 

. 17. § 107 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. bei Erwerb von in SchillingwäJhrung begebe
nen Teilschuldverschreibungen nach dem 
31. Dezember 1978 und vordem 7. Septem
ber 1979 5 v. H. des Nennhetrages der er
worbenen Wertpapiere, soweit dieser im Ka
Ienderjahr 100 000 S nicht Ülbersterigt." 

18. Der ZiW'Clite Satz des § 108 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Die Erst.attung erfoilgt mit einem Pausch
betrag in Hohe von 10 v. H. des Gesamtbetra
ges, der auf Grund der im jeweiligen Kalender
jahr tatsächLich geleisteten Zahlung und der 
Steuerersta.ttung gutgeschriehen wird, wobei der 
Anteil der tatsächllichen Zaihlung 90 v. H. zu 
betragen hat." 

19. Im § 108 Abs. 6 und 10 trüt jeweils an 
die Stelle des Zeitraumes von sechs Jahren em 
Zeitraum von fünf Jahren. 

20. § 108 Abs. 7 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. in den FäHen des Abs. 6 die rückg.ezahhen 
Beiträge oder die Sicherstellung begünstigten 
Maßna,hmen lim Sinne ·des § 18 Abs. 1 Z. 3 
dienen, wobe~ ,eine Rückforderung auch 
dann zu 'U'11:terlbleiben hat, wenn die Maß
nahmen durch oder für im Abs. 2 genannte 
Personen ges,et~t werden." 

21. § 113 Alhs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für Ye14sich1erungsverträge, die v.or dem 
1. Järnrer 1973 g.eschlossen wurden, tl~itt an Stelle 
der im § 18 Ahs. 1 Z. 2 genannten Zeiträume 
von zoon bis fül1lfzehn Jahren ein Zeitraum von 
fünf Jahren; für danach geschlossene Yersiche
rungsverträge, f.ür die der Antrag auf Yertrags
abschluß vor dem 7. Septemher 1979 gestellt 
wurde, tritt in Steille der im § 18 Albs. 1 Z. 2 
genannten Zeiträume von zehn his fünfzehn Jah
ren ein Zeitraum von zehn Jahren. Für diese 
Y.erträge sind die Bestimmungen des § 18 
Abs. 1 Z. 2 hinsi<holich der Yorauszahlung und 
der Yerpfändung nicht anzuwenden." 

22. § 114 hat zu lauten: 
,,§ 114. (1) Abweichend von der Bestimmung 

des § 108 Abs. 1 erfolgt die Steuiererstattung für 
Beiträge, die innerha~b von sechs Jahren seit Yer
tragsa'bschluß geleistet werden, mit einem Pausch
betrag ·in Höhe von 25 v. H. des Gesamt
betnges, der auf Grund der im jeweilig.en Kalen
derjahr tatsächlich. geleisteten Zahlung und der 
Steuererstattung gutgeschrieben wird, wobei der 
Anteil der ta1Jsächlich geleisteten Zahlung 75 v. H. 
zu betragen hat, wenn der Antr.ag auf Yertra>gs
abschluß vor dem 9. Juni 1976 gesteLLt wurde. 

" (2) Abwreichend von der Bestimmung des § 108 
Abs. 1 erfolgt die Steuererstattung für Beiträge, 
die vordem 1. J~nner 1980 geleistet werden 
und auf die A>bs. 1 nicht Anwendung findet, mit 
einem Pauschlbetrag in Höhe von 17 v. H. des 
Gesamtbetrages, der auf Grun,d der im jeweiligen 
Kalenderjahr ta<tsächl;ich gdeisteten Za1hlung und 
der Steuererstattung gutgeschrieben wlird, woibei 
der Anterl der tatsächlich geleisteten Zahlung 
83 v. H. zu hetragen hat. In gleicher Höhe er
folgt die Steuer erstattung für Beiträ1ge, die inner
ha>lb von sechs Jahren seit Vertragsabschluß ge
leist·et werden 'Und auf d1ie Ahs. 1 nicht An
wendung findet, sofern der Antraog auf Yertrags
aJbschJuß vor dem 7. September 1979 gestellt 
wur,de. 

(3) Für Bausparverträige, für d~e der Antrag 
auf Yertragsabschluß vor dem 7. September 1979 
gestellt wurde, tr:itt an die Stelle des ~m § 108 
Abs. 6 und 10 genannten Zeitraumes von fünf 
Jahren ein Z·ei:traum von sechs Ja,hren." 

23. § 122 Abs. 3 ha:t zu lauten: 

,,(3) Für unbewegliche Wirtschaftsgüter, für 
die weder nach § 8 Abs. 2 Z. 1 lit. abis c noch 
nach § 34 A1Ys. 1 des Stadterneuerungsges·etzes, 
BGBL Nr. 287/1974, eine vorzeitige Ahschre·i
bung zuläss~g 1st, kann ahweichend von den Be
stimmungen des § 8 Albs. 2 erster Halbsatz von 
den Herste11ungskostetn (T ei1heriste11ungskosten) 
der Kalend'erjanre 1976 bis 1981 eine yorzei,tilge 
Abschreibung im Sinne des § 8 vorgenommen 
werden. Diese vorzeitige Abschrei:bung ist für 
HersteUungskosrten (TeilhersteLlrungskosten), der 
Kalenderjahne 1976 und 1977 mit 50 v. H., für 
Hel'stellungsko·sten (TeiFherstellungsko,s,ten) des 
Kalenderjahres 1978 mit 30 v. H. und für Her
stellungskosten (T,eilhel'stellungskosten) der Ka
lenderjaha-e 1979 bis 1981 mit 25 v. H. der 
Herstellungskosten (TeiilihersteHungskosten) be
grenzt. Voraussetzung ist, daß mit der tatsäch
~ichen Bauausführung nach dem 31. Dezem
ber 1975 begonnen wird. Ausgenommen von 
dieser vorze~tigen Albschrcibung sind Ge/bäMe 
und sonstilge unbewegLiche Wirtschaft'Sgüter, so
wert sie zur Y'ermietung bestimmt s~nd, sowie 
Gebäude, !Soweit sie nicht unmi,ttelbar dem Be
tr~ebszweck dienen. Die übrigen Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über <:Lie vorzeitige Ab
schreirbung .gelten sinngemäß." 

24. § 123 Albs. 1 hat zu 13iUten: 

,,(1) Von Forderungen aus Ausfuhrumsätzen, 
die in den Kalenderjahr.en 1973 bis 1981 ange
schafft wurden, kann in ·den Y·ermögensüber
sicht,en (B.ila:nzen), in denen sie ,erstmals auszu
weisen sind, eine pauschale Tei>lwertabschrdbung 
vorgenommen werden. D~ese Teilwertabschrei
bung beträgt für di'e im Kalenderjahr 1973 ange
schafften Fotrderungen 5 v. H., für di·e in den 
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Kalenderjahr,en 1974 his 1976 angeschafften For- I derjahr 1980 fallenden Monat 
derungen 10 v. H. und für die]n den Kalender- 2500 S (750 S) ,2JU herücksichti,gen. 

mit höchstens 

jahren 1977 005 1981 angeschafften Forderungen 
15 v. H. der Anschaffungskosten (des Forderungs
nennbetralges). Als Ausfuhr\llffisätz,e gelten Um
sätze gemäß § 6 Z. 1 bis 3 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 sowie Leistungen, die im Ausland 
an ausländüsche Abnehmer (§ 7 Albs. 1 Z. 1 dies 
Umsa tzsteuergesetzes 1972) erbracht werden." 

Artikel II 

1. Die Bestimmungen des Art. I Z. 2, 3, 5 bis 
7, 10 bis 12, 15, 16 und 24 sind anzuw,enden, 

a) wenn d]e Einkommenst:euer veran,!tagt 
wird, eflstmalig Ibei der V1eranlagung für 
da:s Kallenderjahr 1980~ 

b) wenn die Einlkommen:steuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehohen oder durch J ahr,es
-ausgLeich f,estg,esetz't wlitd, für Lohnza'h
lungszeiträume, ,die nach dem 31. Dez'em
ber 1979 enden. 

2. Abweichend von Z. 1 ist die Bestimmung 
des Art I Z. 6 hinsichtlich Eneng;iesparmaßnah
menerstma'h auf Aufwendungen und Darlehens
rrÜckzahIungen für nach dem 31. Dezemher 1979 
ß'etätig'te Energiesparmaßnahmen am.uwenden. 

3. Die Bes:timmungen des Art. I Z. 8 und 9 
sin1d el'stmalig auf Fahrzeuge anzuwenden, ,die 
nach dem 31. Dezember 1979 dem Anlag,ever
mögen zugeführt werden. 

4. Für Fa,hrzeuge, diie vor dem 1. Jänner 1980 
dem Anlagevermögen zugeführt worden sind, 
~st die auf 1980 und die Fo1gejahre nach Maß<gabe 
der RestnutzunJgsd3Juer en'tfalliende Absetzung für 
Abnutzung nach den Besoimmungen des Art. I 
Z. 8 und 9 mit höchstens 19 000 S (4 800 S) jäJhr
lich zu berücksichügen. Zur Ermittlung der Rest
nutzungsdauer \Sind von ,der sich aus § 20 a 
Albs. 2 EStG 1972 ergebenden Nutzungsdauer 
die bisherigen Jahre der Nutzung abzuzli,ehen. 
Bei Gewinnermittlung nach e,inem vom Kalen
derjahr abw,eichenden Wirt:schaf'tsjahr ist im 
Wirtschaftsjahr 1979/80 die Absetzung für Ab
nu.tzung für d~e in das Kalend:er jahr 1979 fallen
den Monate anteQj,smäß~g vom Jahl'esbetrag vOln 
höchsterw 15 000 S (4 000 S) und für die in das 
Kalenderjaihr 1980 fai1Lenden MOnJate arrteilsmäßlig 
Vlom J aihl'eSbetrag von lIöchstens 19 000 S 
(4800 S) zu her,echnen; § 7 Albs. 1 zweiter Satz 
EStG 1972 ist nicht anzuwenden. 

5. A:bweichend von Z. 1 ,sind Ibei einem vom 
Kalenderjahr ahweichenden Wirtschaftsjalhr die 
Bestimmungen des Art. I Z. 10, 11 und 12 erst
mailiig auf Setriebsauslgaben anzuwenden, die in 
das Kalenderjathr 1980 fallen. Der nach § 20 a 
Abs. 5 EStG 1972 absetzba~e Betrag ist für jeden 
in das Ka.lenderjahr 1979 fallenden Monat mit 
höchsteniS 2083 S (625 S), für j'eden in ~fias Ka:len-

6. Die Besoimmung des Art. I Z. 13 ist erst
mals auf Wertpapiere a.nzuwenden, ,die nach dem 
6. September 1979 erworlben worden S1ind, wobei 
sich für ,das K3iliende'rjahr .1979 der NennJbe1;rag 
von 100 000 S ,um jene Nennbeträge biZW. Aus
gahebeträlge v,ermindert, ,d:ie die Grundlage von 
SteuererstJatJtungen Igemäß § 107 EStG 1972 für 
im KaJ!eooerjahr 19179 -erworbene W ertpap~er,e ge
bildet hahen. 

7. D~e Bestimmung des Art, I Z. 14 ist anzu
wenden, 

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 
er,stmaLig ;bei der V'eranlag,ung 1975, 

b) wenn die Ein:kommensteuer (Lohnsteuer) 
durch AblZug eingehoben 'Oder durch Ja'h
resa;us~leich festgesetzt Wlird, für Lohnzah
lungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 
1974 enden. . 

8. Dj,e Bestimmungen des Art. I Z. 20 über 
das Umerlbleiiben der NachVlel'Slueuemng ,j·st el'st
mals auf nach ,dem 31. Dezember 1979 getätigte 
Energiespaflmaßnahmen 3Jnzuwenden. 

ABSCHNITT II 

Fa m i li e n las t e n aus g lei c h s g e set z 
1967 

Artikel I 

Das Fam~1ienlasteil1aus~Ieichsgesetz 1967, BGBL 
Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 573/1978, Wli~d wie folgt geändert: 

1. § 5 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Kein Anlspruchauf Familienibeiihiilfe !be
steht für KJi,ndler, die d<liS 18. LebeTh'ijahr voll
endet :ha:ben und selb\St Einkünfte g,emäß § 2 
Ahs. 3 des Einkommensteuergesetz.es i 972 in 
,einem 1 500 S monatLich ülbel1~teigen'den Betrag 
beZliehen. Bei ,cinemerheMich Ibehinderten Kind 
(§ 8 Abs. 5 und 6) 'eriliöht 'sich dieser Betrag auf 
die Höhe ,des Richtsatzes gemäß § 293 
Abs. 1 il~t. la, bb im ZUisammenhang mit Abs. 2 
des AlLgemeinen SOIZialversicherungsgesetz,es, 
BGBL Nr. 189/1955. Bei der Ermittlung der Ein
künfte ,des Kllindes 'bIleifben außer Betracht: 

a) ,die durch Gesetz aVs einkommen5teuerfrei 
,erkiläl'ten Bezü.ge, 

b) EnltSchädigungen auseiulem gesetzlich an -
erkannten Lehrververlhältnis, 

c} Waisenpensionen und Waise,nversorgungs
,genüss,e, 

.cl) Bezüge, die ein jn SchuIausbildung bennd
LichelS Kind aus einer ausschloießlich während 
der Schulferien ausgeübten Beschäftigung 
bezieht." 

2 
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2. § 6 Abs. 3 hat Zu lauten: 

,,(3) }(;einen Anspruch 'aJUlf FamiHel1!beihi1fe nach 
Abs. 1 oder 2 haben Vollwaisen, ,die das 18. Le
bensjahr voll1endet haben und Einkünfte gemäß 
§ 2 Aibs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 ,in 
einem 1 500 S monat,l,ich übersteigenden Betrag 
beziehen. Beierheiblich behinderten Vollwaisen 
(§ 8 Abs. 5 bis 7) erhöht sich ,dieser Betrag auf 
die Höhe des Richtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 
lit. a, bb ~m Zusammenhang mit Abs. 2 des. All
gemeinen Sozialv,ersicherungs.gesetz'es, BGBL 
Nr. '189/1955. Bei der Ermittlung der Einkünfte 
der Vollwaise bleiben außer Betracht: 

a) die. durch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklärten Bezüge, 

b) Entschiidigungen aus ,einem gesetzLich run
erkan:nten Lehrverlhältni,s, 

c) Waisenpensionen und Waisenve1"l&0lrgungs
genüsse, 

,d) Bezüge, di,e eine in Schulausb~ldung befind
liche Vollwais'e aus einer aUrs~ch1ießJ,ich wäh
rend der Schu}f,erien ausgeübten Beschäf.ti
gung bezieht." 

3. § 30 c Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) We~den für die Benutzung eines öffent
lichen Verkehrsmittels durch den Schüler höhere 
Kosten ~~s die in den Albs. 1 und 2 vorgesehenen 
Pauschbeträge nachgewiesen, so richtet sich die 
monatliche Schulfahrtbeihilfe nach der Höhe der 
in einem Kalendermonat aufgeLiufenen, notwen
digen tarwfmäßigen Kosten. Steht ein geeignetes 
öffentliches Verkehrsmittel nicht Zur Verfügung, 
erhöhen sich die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen 
Pausc:h:betriige um 50 v. H." ' 

4. Im § 30 c Abs; 4 hat der ,e~ste Satz zu 
buten: 

,,(4) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn der 
Schüler für Zwecke des Schulbesuches notwen
digerwei;se ,eine Zweitunterkunft außerhalb seines 
I{auptwohnortes am Schulort oder in der Nähe 
des Schulortes bewohnt, bei einer Entfernung 
zw1schen !dem Hauptwohnort und der Zweit
unterkunft 

a) bis einschIießließlich 50 km mo-
natLich ...................... 130 S, 

!b) VOi11 üher 50 km 'his einschließlich 
100 km monatlich ............ 200 S, 

c) von über 100 km bis ,einschließlich 
200 km monatlich ............ 270 S, 

d) von über 200 km bis einschHeß-
lich 300 km monatlich ........ 340 S, 

e) von über 300 km Ibis einschließ-
Lich 400 km monat~ch ........ 490 S, 

f) von über 400 km bis einschL~eß-
lich 500 km monatLich ........ 440 S, 

g) von über 500 km bis einschließ-
lich 600 km mOna!cliich ........ 480 S, 

h) von über 600 km monatlich 530 S." 

5. § 39 'a Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Aus Mitteln des Ausigleichsfonds für Fami
Lienbeihilfen sind ,den Trägern der gesetzlichen 
Krankenversicherung ,die Aufwendungen für den 
Enohindun,gslheitrag (§ 164 des Allgemeinen Sozi
alver~j,cherungsgesetzes, § 67 Abs. 6 des Gewerb
lichen 'Sdbsrändigen-Krankenversjcherungsgeset
zes 1971, § 80 ,des Beamten- Kranken- und Un
fallvel"sicherungsgesetzes) und 50 v. H. der Auf
wendungen für das Wochengeld (§ 162 ,des All
gemeinen So~ialV'ersicherungsgesetzes) zu erset
zen." 

Artikel II 

Im Artikel II .A:bs. 1 drittler $atz des Bundes
.gesetzes vom 13. Dezember 1977, BGBI. Nr. 646, 
mit ,dem ,das FamiLienlastenausgleichsgesetz 1967 
geändert wird, treten an die Stelle der Worte 
,,30 Juni 1979" die Worte ,,31. Dezember 1980". 

Artikel III 

(1) Art. I Z. 3 und 4 tritt rückwtrkend mit 
1. September 1979 in Kraft; die ührd.gen Bestim
mungen des Art. I treten mit 1. Jänner 1980 in 
Kraft. 

(2) Art. II tritt rückwirkend mit 1. Juli 1979 
in Kraft. 

ABSCHNITT III 

Mit ,der V oUziehung d1ieses Bundesgesetzes ist 
.der Bundesminister für Finanzen, Ihinsichtlich der 
im' Ahs.chnitt I Art. I Z. 3 enthaltenen Bestim
mung des § 8 Abs. 4 Z. 3 und 4 des Einkom
.mensteuergesetzes 1972 auch ,der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industr,ie hetraut. 
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Erläuterungen 

Zu Abschnitt I: 

Die J3ul1Jaesr.egierung hat im Ra,hmen ihres 
eneng.i.epolit1schen Maßnahmenprogrammes die 
Ausarbeitung gesetzJ:icher Bestimmungen ~n Aus
sicht ,g,enommen, mit denen 'energiesparende Auf
wel1Jdung,eu eine steuerLiche Begünstigung erfahflen 
sollten. Lm Rahmender nut1J111e1hr vorliegenden 
Regierungsvorlage rbst .die Schaffung einer beson
deren vorzeit,~gen Abschreibung für energiespa-

'rende Aufwendungen sowie die Einfühtt'ung 
eines SOl1JderausgaJbenaibzuges für 'Solche AufWJen
dungen vorge~ehen. 

W:eiters ·en1!hält der Entwurf im Inter·essle der 
Budget,stalbiL~sierung eine Neuregelung der spar
förd'ernden Maßnahmen. 

mend verschärfen, wirkt sich die derzeitige 
'Steuerliche Behandlung der Arbeitslöhne von in.'s 
Aushnd 'ents·endieten Arbeitmlhmern im Ver
~eich mit anderen Ländern (z. B. ,der Bundes
repulMik Deutschlal1Jd) für ös~erreichische Un:ter
l1Jehmen we~tbeweribsnachteilig aus. Die vorlie
gende NoveHe ·sieiht daher eine Steuerbefreiung 
für aL1e Fällleeiner Auslandlstä>tirgkeit von rinlän
dischen Arbei:tnehmern VOll', die mit der Errich
tung von Anlagen im Ausland: ,im Zusammen
hang steht. 

Für Jahre, iu denen neben !inländischen steuer
pflichtigen Einkünften a'uch gemäß § 3 Z. 14 a 
steuerfreie Auslandseinkünf'te zufließen, soll die 
Durchführung ,eines J;lhresaiusgleiches ausge
sch~ossen seim In jenen Fählen, in denen ledigLich 

In Anpa,ssung an die geänderten Preisverhält- von ein,em einzigen inländischen A.rbeitgeber 
n~se soHen überdies die Isteuerilich zu herücksichti- nichtselbständige Einkünfne bezogen werden, die 
genden Aufwel1Jdung,en für den Betrieb von Per- teilweise steuerfrei im Sinne ,des § 3 Z. 14 a sind, 
sonenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und soll 'eine Pflichtveranlagung nicht erfolgen. Eine 
Krafträdern v,alorigiert wel"den. Zur weiteren, Pf1ichtveranla,gung ist 'aber in jenen Fällen vor
Förderung der In'Vestiuionstä:tigkeit ,der Wirtschaft' !gesehen, in denen 'll'ichtseMbständige Einkünfte 
sieht die Vonlag'e eine Vedängerung der vorzei- vün mehreren Arlbeitgebern [bezogen werden, in 
tigen Abschreihung für unbewegliche Anlage- denen auch steuerfreie Einkünfte im S,inne des 
güter sow~e eine Verlängerung und Ausweitung § 3 Z. 14a enthalten sind, sO'wie in jenen Fällen, 
der pauschal'en T,eilwertahschr,eibung bestimmter lindenen neben den nichtselbständigen Einkünf-
Forderungen vür. ten, in denen steuerfrcie Einkik"lfte im Sinne 

I R 'h d' N ll'd; E' k des § 3 Z. 14 a enthalten sind, Nebeneinkünfte 
m amen tes,er ,o;ve, lerung . es m om- • im Sinne des § 41 Albs. 1 Z. 1 oder 2 bezo ,en 

mensteuergesetzes 'sofl,en auch Verbesserungen. d . g . 
f" . A I d b ch"f' Ab' h . wer en. Eme Vera,nla1gung auf Antrag soll bel 

I~rd.lmch us an h~s a tJgte chr eltne m~r ~n- einem Steuerpflichtigen der nur einen Teil des 
an 1S er Unt'erne mungen ges affen sowie eme J h . A I d ,,'. . b d ; 

KI 
1.l d U ch ch 'f a r,es ~m us an tat:lg war, inS eson ere 1n 

arste.tll'lhlllg ,er mre nun'gsvors [;1 ten von· F'''ll "l'ch" d 'ch' . Z 11 chI ß b' . I . k" f Jenen ",' ·en mog 1 ,sein, In ,enen SI steuer-
In 0 'auss u ge leten erz~e ten Em un ten und f . B " . S' d § 62 Ab 4 d d 
d d f cf II d 

. k rele etrag'e 1fl1 1nne es . s. 0' er er 
er arau ,en a;en enEln ommen(Lohn)5teuer All . d' b b . L h 

getroff,en werden. f 'hemveb~' hlener~'chsetz etrag. k1mh bd nsteue~e~
aren 1S er nl t ausgewlr t ·aJ en. DamIt In 

Zu Art. I Z. 1: 

Die Neufassung nimmt danuf Bedacht, daß 
Regelungen über 'Sparprämien .in mehreren Para
graphen ,d'es Prämiensparföliderungsgesetzes ent
haLten sind. 

Zu Art. I Z. 2, 15 und 16: 

Da sich auf ,dem Sektor des Anlagelllbaues 
im Ausfand die Konkurrenzverhältn1~se zun,eh-

sülchen Fällen durch den bei der Veranlagung 
eintretenden Jahl"es ausgleichs effekt nicht eine 
ungerechtfertigte B.egül1Jstigung eintritt, ist <tber 
die prog'ress.iO'nserhöhende Berückoichtigung der 
Einlkünfte im Sinne des § 3 Z. 14 a vorgesehen. 

Die Durchführung ,einer AntragsV'eranlagung 
nach § 41 Albs. 2 Z. 4 süll nach der vorLiegenden 
Novene dann möglich sein, wenn in einem der 
heiden vorangegangenen Jahre eine Pflichtveran
lagungd'urchzuführen war. 
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Zu Art. I Z. 3: 

Im Interes-se ,emer För,del'un.g zusätzlicher 
Energ.iequelilen 'soU ,die erhöhte vorzeitige Ab
schreibung des § 8 Ahs. 4 auch für Wasserkraft
anlagen IbIS 'Zu einer Ausbaul'eistung von 
10000 kW zustehen. Voraussetzung ist, daß von 
den 'besonderen hundesgesetzlichen Bestimmun
gen tiber die Energ~eförderung nicht Gebrauch 
gemacht wil1d oder nicht Gebrauch ,gemacht wer
den kann. Unter die "besonderen rbundes'gesetz
lichen Besnimmun,g;en über die Energiefön±erung" 
wer.den insbesondere die Vorschriften des in Aus
arbeitung befindLich-en Energieförderungs_geset
zes 1979 .fallen, daJs das Elektdziltätsförderungs
ges.etz 1969 aJbJösen ~ou. 

Weit·er,s 'soU -dii:e erlhöhte vOlrZieitige Abschr.ei
Dung auf Wäl'mepumpen, Solaranlagen, Anlagen 
zur Wärmerückgew.mnung, Gesamtenergieanlagen 
und Ant:ligen _zur ausschließlichen energetischen 
Nutzung der B.ioma·sse (z. B. von Hoilz, Stroh, 
Schaf) ausl?Iedehnt werden. Eine AnJ'age wird 
dann nicht ausschLießlich -der enellgetischen Nut
zung der Biomasse -dienen, wenn in der An.Iage 
auch andere Brennstoff.e verwendet werden kön
nen. 

V.oraussetzung für d.~e Inanspruchna:hme der 
vorzeitigen Abschreibung ist die energiewirt
schaftliche Zweckmäßi'gkeit der Anlagen (insbe
sondere ~m Hinblick auf das Ausmaß _der voraus
sicht~ichen Energieeinsparung und -der Amoroisa
tionszeit der Invest!itiJon), die auf V,erlangen des 
Finanzamtes durch entsprechende Bescheinigun
~en nachzuweisen sein wird. 

Zu Art. I Z. 4 und 21: 

Die NoveLle sieht eine Verlängerung der Law
ze-itbei Versicherungsverträ:gen im Erlebensfall 
von bisher 10 Jahren auf 15 Jahre sowie Ein
schränkungen hin&ichtlich Vonauszahlungen und 
V.erpfändungen vor, sofern der Antrag auf V,er
tragsabschluß nach dem 6. September 1979 gesteHt 
wurde. Bei Steuerpflichtligen, die im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses da's 50. Leberusjahr voJ.llendet 
haben, soll die Mindest:b~n:dungsfrist weiterhin 
zehn Jahre betralgen, damit keine Einschränkung 
in bezug auf den AltershöchstJbetrag erfolgt. Um 
Härten zu vermeiden, die hinsichtlich d'es Per
sonenkroeises zwischen 45 und 50 Jahren auf
tret·en können, sollen ab dem 46. Lebensjahr 
Gleitstufen eingeführt werden, die es ermög
loichen, Versicherungen mit 14, 13, 12 und 11 Jah
ren Laufz-eit .aibzusch'ließen. 

Das hishemge Abtretungs- und Rückkaufsver
bot soH .durchem dreijähr1ges Verpfändun,gsver
Ibotel'gänzt wenden, wodurch verhindert werden 
soll, daß S~euerpflichtige ohne nennenswerten E-in
S:litz eigenen KapitalIs beträchtliche Steuerexspar
nisse (z. B. durch steueIibe-günsoigte Mehrfachver· 
anla-gung) erzielen. Aus dem .gJeich.en Grunde ist 
in der Nov,elle ,eine Nachversteuerungsmöglich-

kdt vorgesehen, wenn innerhalb. Vlon 3 Jahren' 
seit Vertragsahschluß eine :VomuszahLung auf 
den Anlspruch aus dem Versicherungsvertrag er
folgt ist. 

Zu Art. I Z. 5: 

B,ei Rückzahlungen von Darl.ehen an jährlich 
gleichbleibender Höhe, in denen sowohl die Kapi
talaJbstattun,g :lils auch Zinsenzahlungen enthalten 
sind, wobei sich mit fortschreitender Laufz·eit des 
Dar:lehen~ der ZinseruanteLI im~er mehr zugunst-en 
des Kapitalaruteiles vermindert, r~chtet sich die 
steuerliche Behandlung solcher Za!hlung-en bisher 
in j'edem einzelnen Jahr danach, was davon in 
dem betreffenden Jahr auf Kapitahbstattung ent
fallen ist. D~e nunmehrige Novelle. sieht eine 
steuerliche Hegüns,tigung der vollen Annuität im 
Rahmen der bestehenden Höchstbeträge vor, 
wodurch neben einer :steuerlichen Entlastung 
auch -eine Verwalltungsvereinfachung erreicht 
werden soM. 

Zu Art. I Z. 6 und 7: 

Die Nov.elle unterscheid:et in der neuen Bestim
mung dies § 18 Ab~. 1 Z. 3 Lit. d zwischen be
reits feroig.gestelltem Wohnraum - .gleiChgültig 
oib nach Abs. 1 Z. 3 .l~t. a ,bis c begünstigungs
fählig oder nicht - und in Errichtung befind
lichem W.ohnraum. Im Zuge der Errichtung jeg-
1ichen W ohnra:umes ·sollen bestimmte Anlagen 
(Wärmepumpen, Solaranlagen, Gesamten,ergiean
lag-en und Anlagen zur .ausschJieß;I,ichen energeti
·schen Nutzung der BiomaSlse) :im Rahmen der 
e:ligens hiefür geschaffenen Höchsvbeträge bei dem 
als Sonderausgaiben :berücks:ichoi.gungsfähig sein, 
der d:1ese Aufwendungen unmittelbar trägt. Die 
übrigen Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw. 
dlie damtl: verbundenen Aufwendungen -sollen 
1m Zuge der Errichtungruicht besonders begün
stigt werden, weil ·eine AbgrenZlung des Auf
wandes ruicht möglich wä:re; diese Aufwendungen 
-s1nd beim ibegünstigten Wohnraum 1m Sinne des 
.Aibs. 1 Z. 3 lit. a bis c in die hereits bestehenden 
Höchstbeträge eingebunden. 

Bei bereits ferniggest.eIltem Wohnraum soHen 
neben den ,abgrenZJbaren Anlagen (Wärmepum
pen u. dgl.) auch nachti'ägtiche Aufwendungen 
des Steuerpflichtirg-en zur Erhöhung des Wärme
schutzes ~m R:JihmellJ der eig,ens hiefür geschaffe
n~n Höchstbeträge zusät21lich begünstigungsfärhig 
seIn. 

Der Einbau von Kachelöfen und offenen Ka
minen alls Güter der gehobenen Lebensführung 
so~l im Ralhmen ,der Sonderau~gaben nach § 18 
Abs. 1 7-. 3 lit. d und e keine Berucksrichtigung 
finden, weil für deren Anschaffung nicht nur 
Gründe der Enel'grieeinsparung maßgeiblich sind. 
Hinsich-dich derenergiewirtschaftlichen Zweck
mäßigkeit der begünstigten Anlagen gilt das zu 
Art. I Z. 3 Gesa.gte. 
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In gleicher Weis'e wie die Verwendung von 
Bigenmitoe1n s'OIlen Darlehensrückzahl~ngen 
~ei'nsch]ieß1.ich Zinsen) im Zusammenhang mit 
.der Setzung ISlolch,er Maßnahmen .durch den 
Steuerpflichtigen 'begün~tigt werden. , 

Die in Et. d und e angeführten Aufwendun
gen sOlllen nur ,insoweit als Sonderausgaben be
rücksichtigt werden, als 'sie den B,etrag von 5 000 S 
jährlich übersteigen. Diese Maßnahme findet 
ihre BegründUilJg darin, daß eine Eigenvorsorge 
für energies.parende Maßnahmen einem Abgabe
pflichtigen ,~n ,dieser Höhe auch ohne steuerliche 
Förderung zumutbar ,ist. Dazu kommt, daß his zu 
dem erwähnten Jahresbetrag vielfa.ch auch begün
stigte Kredite aus dJem Titel der Wohnungsver
besserung in Anspruch genommen werden kön
nen. Eine zusätzliche steuerliche B.egül1Jstigung 
nehen langfristigen unverzinslich·en DarIehen zur 
Finanzierung von Energiesparmaßnahmen wäre 
sach,lich nicht hegründet. Durch den Ausschluß 
von Bagatellfällen von der steuerlichen Begün
stigung wird auch den Erfordernisssen der Ver
waltungsökonomie entsprochen und eine Unzahl 
von Anträgen auf Eintragung von Sonderaus
gaben auf den Lohnsteuerkarten vermieden, 
durch welch,e bl'Oß eine geringe steuerliche Etnt· 
la'stung rher'bei,geführt werden könnte. 

SämtHche lim § 18 A'bs. 1 Z. 3 genannt,en Auf
wendungen sollen nur dann aJ.s Sonderausgaiben 
a.bzug,sfähig sein, wenn ,sie wesensmäßig weder 
zu den Betriebsausgahen noch zu dien Werburi:gs
kosten gehören. 

Zu Art. I Z. 8 bis 12: 

Die Neufassung dies § 20 a berücks:ichtigt die 
seit Inkrafttreten des 2. Abgahenänderungs
gesetzes 1977 eingetretenen Kostenänderungen. 
Die geändiel'ten Sätze IsolIenerstmals ab 1. Jän
ner 1980 Anwendung finden, und zwar auch bei 
VorLiegen eines vom KaIenderjahr abweichenden 
Wirtschafvsj:thr,es. Dies findet seine Begründung 
darm, daß .die Hestimmung des § 20 a in der 
ur,sprünglichen Fassung gleichfalls erst mit 1. Jän
ner 1978 in Kraft getr,eren ist. 

Um ke~nen !steuerLichen Anr'eiz zur Neuan
'schaffung von Fahrzeugen zu geben, sollen ab 
1980 auch für !bereits v'Orhandene Fa'hrzeuge die 
sich aus ,der Neufassung ergebenden AfA-Beträge 
im Rahmen der hestehenden Restnutzungsdauer 

, Herücksickti,gung finden können. Für ein im er
sten HaJlIbjahr 1978 angeschafftes Fahrze'Ug mit 
tatsächlichen AnschaffuI1igskosten von 133 000 S 
ist somit in ,den Jahren 1980 bis 1984 die Be
rücksichtigung einer AfA v'On 19 000 S möglich; 
die AfA der Ja:hl'e 1978 und 1979 mit 15 000 S 
bleibt hingegen unberührt. 

Zu Art. I Z. 13 und 17: 

Mit 7. Septemlber 1979 soUendie einkommen
steuerlichen Begünstigungen des Wertpapierspa
rens ins'Oweit eine Einschränkung erfahren, als 

für Wertpapiere, deren Erwerb nach dem 6. Sep
tember 1979 ,erfolgt, keine Steuererstattung mehr 
zu gewähren is,t. Die ,im § 3 Z. 31 v'Orgesehene 
Steuerbefreiung der Zinsen aus steuerbegünstigten 
Wertpa:pieren, . die bis zum 6. Sep"ember 1979 
erworben wurden, soll uneingeschränkt aufrecht 
hIe~ben. Erwirbt ,ein uIli'beschränkt Einkommen
steuerpflichuhger nach dem 6. September 1979 auf 
Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen in
ländischer Schuldner in Schi1li11lgwährung, sollen 
die zu ,den Einkünften aus Kapitalvermögen .ge
hör,cIlid.en Zimen aus dies'en Wertpapieren inso
we~t von ,der Einkommensteuer befreit bleiben, 
als der Nennbetrag der erworbcIlien Teilschuld
verschreibungen im Kalenderjahr 100000 S nicht 
übersteigt uIlid .diese W,ertapiere im Jahr ihr,er 
Begebung (Ausgahe) bei einer österreichisch,en 
Kreditunternehmung erwor1ben werden und mit 
einer m~ttleren Laufzeit von mindes~ens 8 Jahren 
ausgestattet sind'. Den T,eilschuldv,erschreibungen 
sind Pfandbriefe und Kommunalschu1dverschrei
bungen gleichgestellt. Für dies,e Zinsenlbefrelung 
von nach dem 6. September 1979 erworbenen 
Wertpa;pieren soll w,ederein Antrag des Steuer
pflichtigen no,ch e,ine Hinterlegung der Wert
papie,re erforderlich sein. überdie·s wird es in der 
Disposition ,des Steuerpflichtigen liegen, für wel
che der in ,ein,em KaIenderjahr angeschafften fest
verz,insl'ichen Wertpapiere ,er die Steuerfr'eiheit 
der Zinsen iIli Anspruch 11Iimmt. Die:se Steuerfrei
hert· der Z,insen steht währeIlid .der gesamten 
Laufzeit der Wertpapiere und nicht nur im Jahr 
i,hrer Anschaffung zu. 

Zu Art. I Z.14: 

D~e Neufa'ssung des § 33 Abs. 9 beinhaltet 
entsprechend der bisherigen, langj:t:hrigen Ver
wa!lt!ungspraxi:s ledügLich eme Klarstellung. Danach 
ist :im Rahmen der Umrechnung von Einkünften, 
di'e Steuerpfl,ichtige mit Wohnsitz 'Oder gewöhn
lichem Aufenroha.lt in Zollaus'schlußgebieten dort 
in Deutscher Ma'rk erzielen, die Binkom
m~n(Ldhn)steuer unter AnweIlidung des W:irt
schaftskurses in Deutsche Mark rückzurechnen 
und sod.ann mit j'enem B'etrag zu erheben, der 
si.ch auf Grund des gewogenen Durchschnittes der 
maßgeblichen Ka'ssen,w,erte ergibt. 

Zu Art. I Z. 18 und 19: 

Für Bausparverträ.ge, die nach dem 6. Sep
tember 1979 abgeschlossen werden, ~011 die 
Steueref'stattung - soweit nicht im § 114 ab
weichende übergangsrege1uIligen vorgesehen 
~iIlid - auf 10 v. H. eiIligeschränkt werden. 
AllId,ererseits sool1 für solche Bausparverträge inso
fem eine VerbesseruIlig eintr,euen, als di:e Min
destlau.fzeit fi.ir begünstigte Bausparverträge auf 
5 J <Ihre herabgesetzt wird. 

Zu Art. I Z. 20: 

Mit der Neufassung des § 108 Abs. 7 Z. 2 soll 
erreicht werden, daß eine widmungsg,emäße Ver-
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10 113 der Beillagen 

wendung von begünstigten Bausparverträgen 
auch für energiesparende Maßnahmen im Sinne 
des § 18 Abs. 1 Z. 3 lit. d und e vorliegt. 

Zu Art I Z. 22: 

Die Neufassung des § 114 Abs. 1 entspricht 
inhaltlich § 114 Abs. 3 der bisherigen Fassung, 
wobei allerdings auf vor dem 1. Jänner 1977 
geleistete Beiträge infolge Zeitablaufes nicht mehr 
Bezug genommen wird. 

Die Neufassung des § 114 Abs. 2 sieht eine über
gan,gsregelung in der Weise vor, daß für Beiträge 
an Ba:uspark~ssen, ·di'e vor dem 1. Jänner 1980 
geleistet wer,den und auf di'e nicht .die Erstattung 
von 25 v. H. Anwendung findet, stets der 
Steuererstattungssatz von 17 v. H. ':gelt,en soll. 
Dies soH .auch für Beiträge gelten, die innerhalb 
von sechs J ahren 'se~t V,errragsahsch1uß geleistet 
werden, wenn der Antrag auf Vertragsahschluß 
vor dem 7. September 1979, jedoch nach dem 
8. Juni 1976 gestellt wurde. Nach dem 31. De
zernber 1979 gdeisteteBeiträge sind nach Ab
lauf .der Sechs jahresfrist ·s,eit Vertra,gsahschluß 
daher st,ets nur mehr mit 10 v. H. begünstigt . 

Zu Art. I Z. 24: 

DIe Best,immung über die T,eilwertalbschreibung 
von bestimmten ForderungensoH verlängert und 
ab der Veranlagung 1980 überdies auch ausge
weitet werden. 

Budgetäre Auswirkungen 

Auf Grund der vorgesehenen And'erungen des 
Einkommensteuer,gesetzes sind für 1980 Steuer
mindereinnahmen von etwa 200 Millionen Sund 
ab 1981 Steuermindereinnahmen von etwa 
350 Millionen S jährlich zu erwarten. 

Zu Abschnitt 11: 

Folg'ende Anderungen des Familienlastenaus
gleichsgesetz,es 1967 ·sind vorgesehen: 

1. Verbesserungen bei den Anspruchsvoraus
setzun'gen für die Familienberhilfe für er
heIY1ich !behinderte K,tnder; 

2. Erhöhung der SchuLfahroheihilfe; 

3. Verlängerung der Antragsfrist für die im 
Zuge der Umstellung der Kinderabsetzbe
träge auf einle aus'schließliche Famili,enJbeihilfe 
al,s übergangsmaßn,ahme für das Jahr 1978 

Zu Art. I Z. 1: 

Die nur in bezug auf die behinderten Kinder 
geltende Regelung, daß eine~genes Vermögen 
des K,indes d~e Eltern ViOm Aruspruch auf die 
FamilienlbeihiHe ausschiließt, soll wegfallen, zu
mal di,e bisherige Regelung eine - zum Nach
teil der hehinderten Kinder wirkende - unter
schiedliche, nicht genügend begründbare Behand
lung der Kinder bzw. deren Eltern bedeutet. 

In Bezug auf den Anspruch der Familienbei
hilfe für ein erheblich behindertes Kind kann 
es - w,ie auch der Verwaltungsgerichtshof in 
seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 1978 fest
gestellt hat - zu einer erhebLichen Härte kom
men, wenn ·ein el"hebJ.ich h'ehindertes Kind Ein
künfte bezieht, .die über der für den Verlust der 
Famlien:belihilfe maßgebenden Grenze von 1 500 S 
Ilj,egen. DenkJb~r sind solche Einkünfte aus einer 
aus tiherapeutllJschen Gründen wünschens'werten 
und möglich,en Beschäftigung' oder aus einer 
eigenen Pem.ion (Beruf'sunfähigkeitsrpension). In 
diesen Fällen hedeutJet olft eine auch nur gering
fügige üherschreitung des Grenzbetrages den 
Wegfa11 der Famienheihi1fe, ohne daß darauf Be
. dacht genommen w:ird, daß der Unterhal'tsauf
wand für ,ein erheblich behindertes Kind im 
allgemeinen w:esentlich höher i'st als für andere 
Kinder. 

Der Tatsach·e, ·daß der Unterhaltsbedarf eines 
erhebLich behinderten KJiJndes im allgemeinen 
höher i'st als rb'eiander·en Kind-ern soll nunmehr 
,dadurch Rechnung getrag,en werden, daß die für 
den Wegfall des Familli,enbeihilfenanspruches 
maßgebende Binkunftsgrenze füreriheblich be
hinderte Kinder höherangeSletzt wird als bei 
den übr,~gen Kindern. Der Grenzbetrag soll in 
Höhe des Richtsatzes liegen, der für die Aus
gleichs:zulaJge nach sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen maßgebend list. Damit wird auch 
erreicht, daßcine durch die P.ensionsdynamisie
rung bew,irkte Erhöhung einer ,eigenen Pension 
des Kindes (Berufsunfäh~gkeitspen~ion), sofern 
,sie unter dem Richtsatz li'egt, nidu zum Weg
faJlder Familienb~ihQlife· unddami't zu einer 
erheblichen EinkommenSlminderung in ,der Fami
lie führt. 

Zu Art. I Z. 2: 

Entspricht den im Art. I Z. 1 vorgesehenen 
Anderungen in bezug auf die ,erheblich behin
derten Klinder. 

eingeführte Bei:hrlf,e. für ersatzlos wegge- Zu Art. I Z. 3: 
fallene Kind:erabsetzbeträge; 

Die Schulfahrcbdhilf·e soill inden Fällen, in 
4. übernahme des bisher aus allgemeinen Haus- denen dem Schüler für den tägllichen Schulweg 

haltsmittdn des Bundes gelei~teten Ersatze's wedier ein öffentliches V,erkehrsmittel zur Ver
eines Teiles der AufWlendungen für das. fügung steht noch die Möglichkeit einer 
Wochengeld an die Träger der ,gesetzlichen Schüllerfr(!Jrfahrt -im Gclegen:hentsverkehr geboten 
Krankenversicherung durch den Ausgleichs- wel"den kann, um 50 v. H. der .b'i~herigen Sätze 
fonds für Familienheihilfen.erhöht werden. 

113 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 23

www.parlament.gv.at



113 der Beilagen 11 

Zu Art. I Z. 4: 

Die Schulfahrtbeihilfe für die Familienheim
fahrten derjenigen Schüler (Studenten), die für 
ZWlecke ,des SchU'~besuches notwendigerw,eise eine 
Zweitunnerkunft henöoigen, wird entsprechend 
den seit der' letzten Festsetzung eingetretenen 
Tariferhöhungen d,er Osterreichi'schen Bundes
bahnen erhöht. 

Zu Art. I Z. 5: 

Gemäß § 168 des Allgemeinen Sozialversiche
,rungsgesetzes ersetzt der Bund den Trägern der 
gesetzlich,en Krankenversicherung 50 v. H. der 
Aufwendungen für das Wochengeld. Da es ,sich 
hei dieser Mutterschaftsleis,tung eindeutig um 
eine fami1ienpolitische Maßnahme handelt, wird 
der bisher vom Bund aus a11gemeinen Haus
haltsmitteln geleist1ete Ersatz vom Ausgleichs
fonds für FamiJljenbeihilfen übernommen. Im 
Jahre 1980 wird der AU'sgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen mit Rücksicht auf die transitorischen 

Posten, welche noch zu Lasten der allgemeinen 
Haushaltsmittel des Bundes gehen, mit zirka 
420 Mil!. S belastet. Ln den FoLgejahr,en ward 
der Aufw.and auf über 500 Mill. S jährlich 
steigen. 

Zu Art. TI: 

Im Zuge der Umstellung des Familienlasten
ausgleiches auf ausschLießliche Transferleistungen 
war für den F,all, daß j'emand den steuerlichen 
Kinderahsetzbetrag verliert, ohne daß für das 
Kind Familienbenhilf,e gewährt wird, eine 
übergangsregelung vorgesehen. Darna.ch war für 
das Jahr 1978 eine Beihilfe in Höhe des frühe
ren Kinderabsetzbetrages zu gewähren. Die 
Beihi'lfe mußte bis spätestens 30. Juni 1979 beim 
W OIhnsitzfinanzamt beantragt werden. Eine er
hebl,iche Zahl von Anspruchs.berechtigten hat die 
Fflist für die Antragstellung versäumt und wÜl'de 
sohin den Anspruch verlieren. Durch eine Ver
längerung der Antragsfrist bis Ende 1980 soll 
diese Härte vermieden werden. 

Gegenüberstellung 

ABSCHNITT I 

Einkommensteuergesetz 

Neue Fassung: 

§ 3 Z. 32: 

32. Sparprämien nach dem Prämiensparförde
rungsgesetz, BGBl. Nr. 143/1962, 

§ 3 Z. 14 a: 

Einkünfte, die Arbeitnehmer inländischer Be
triebe für eine im Ausland ausgeübte Tätigkeit 
von ihren Arbeitgebern beziehen, wenn die Aus
landstätigkeit mit einem begünstigten ausländi
schen Vorhaben des Arbeitgebers im Zusammen
hang steht und ihre Dauer jeweils ununterbrochen 
über den Zeitraum von einem Monat hinausgeht. 
Inländische Betriebe im Sinne dieser Bestimmung 
sind auch inländische Betriebsstätten von im Aus
land ansässigen Arbeitgebern. Begünstigte aus
ländische Vorhaben im Sinne dieser Bestimmung 
sind die Bauausführung, Montage, Montageüber
;wachung, Inbetriebnahme, Instandsetzung und 
Wartung von Anlagen, die Personalgestellung 
anläßlich der Errichtung von Anlagen durch an
dere Unternehmungen sowie die Planung, Bera
tung und Schulung, soweit sich alle diese Tätig
keiten auf die Errichtung von Anlagen im Aus~ 
land beziehen, weiters das Aufsuchen und die Ge
winnung von Bodenschätzen im Ausland. Die 
von der Steuer befreiten Einkünfte sind bei der 
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Für Jahre, 

Gelt end e F ass u n g: 

§ 3 Z. 32: 

32. Sparprämien gemäß § 2 Abs. 2 
Prämiensparförderungsgesetzes, 
Nr.143/1962, 

lit. b des 
BGBl. 
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Neu e Fa s s u n g: 

In denen dem Arbeitnehmer solche Einkünfte 
zufließen, ist die Durchführung eInes J ahresaus~ 
gleiches ausgeschlossen. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 8 Abs. 4: § 8 Abs. 4: 

(4) Abweichend vom Abs. 3 beträgt der Ab
schreibungssatz 60 v. H. der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten 

(4) AbweicherudJ vom Ab",. 3 beträgt der Ab
schreiburugssatz 60 v. H. ·der Anschaffungs- oder 
Her~tellun;gskO'sten 

1. von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 
soweit diese im Inland auss.chließlich und 
unmittelbar dem Umweltschutz dienen und 
die Anschaffung oder Herstellung gesetzlich 
vorgeschrieben oder im öffentlichen Inter
esse erforderlich ist, 

2. von Mitbenützungsrechten an den unter Z. 1 
genannten Anlagen, 

3. von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 
die ausschließlich und unmittelbar der Ent
wicklung oder Verbesserung volkswirtschaft
lich wertvoller Erfindungen dienen, wenn der 
volkswirtschaftliche Wert der betreffenden 
Erfindungen durch eine Bescheinigung des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie nachgewiesen wird, 

4. von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 
.die der Erzeugung elektrischer Energie die
nen, wenn von den besonderen bundesge
setzlichen Bestimmungen über die Energie
förderung nicht Gebrauch gemacht wird oder 
nicht Gebrauch gemacht werden kann. Vor
aussetzung ist, daß es sich um Wasserkraft
anlagen bis zu einer Ausbauleistung von 
10 000 k W, um Anlagen der Kraft-Wärme
Kupplung oder um Anlagen handelt, die 
elektrische Energie überwiegend aus der Ver
brennung eigenbetriebli.ch anfallender Abfall
stoffe erzeugen. Das Vorliegen dieser Vor
aussetzungen ist durch eine Bescheinigung 
des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie nachzuweisen, 

5. von Wärmepumpen, die ausschließlich der 
Temperaturanhebung der Nutiungsenergie 
dienen, Solaranlagen, Anlagen zur Wärme
rückgewinnung, Anlagen zur gemeinsamen 
Erzeugung von elektrischer Energie und 
Wärme bis zu einer Leistung von 1 MW 
(Gesamtenergieanlagen) und Anlagen zur 
ausschließlichen energetischen Nutzung der 
der Biomasse. Voraussetzung für die Gel
tendmachung dieser vorzeitigen Abschrei
bung ist, daß die genannten Anlagen energie
wirtschaftlich zweckmäßig sind. pas Vor- . 
liegen dieser Voraussetzung ist über Verlangen' 
des Finanzamtes nachzuweisen. 

Der restliche Teil der Ans.chaffungs- oder 
Herstellungskosten der in den Z. 1 bis 5 
genannten Wirtschaftsgüter ist gleichmäßig 

1. von W~rtscha,ftsgütern des Anlag.evermö
gens, soweit d~ese im Inland ausschliemic.~ 
und Uinmitt,e'lbar d-em Umweltschutz dienen 
und die Anschaffung oder Herstellung ge
setzlich vorgeschrielben oder 1m öffentlichen 
,fn ter,esse -erfordJerlich ist, 

2. v.onMit'benützun:~srechten an den unter 
Z. 1 genannten Anla,gen, 

3. VOn W,inschaftsgütern des Anlag·evermö
gens, die ausschJi,eßlich und unmittebbar der 
Entwicklung oder Verlbesserung VOllikswirt
schaftlich wertvoller Erfindungen dienen, 
wenn der volkiswirtschafdiche W-er:t der be
treffenden Brfindung dlurch eine Bescheini
gung des Bundesm~ruisters für Handel, Ge
weribe 'Und Indwstcie nachgew.~e'Sen wird, 

4. von W.irtscha,fotsgütern des Arulagevermögens, 
die der Erz,eugung .elektrischer Ener'gie dlie
nen, wenn von den Bestimmurugen des 
ElekrizitätsfärdefU'rugsgesetzes 1969 nicht Ge
brauch g,emacht wnrd oder nicht Gebrauch 
gemacht werden kann. Voraussetzung ,i·st, 
daß es ·sich entweder um Arulagen der Kraft
Wärme-Kupplung handelt oder um An
lagen, die e!ektl1ische Energie überwiegend 
aus der V,el1breIhllUlng eigenbetrie'blich an
faHender AbfatUs.toffe erzeugen. Da's Vorl~e
gen dies,er Vorauss.etzungen ist ·durch eine 
Beschetinigung des Bundesministers für Han
del, Gewerbe und Industrie nachzuweisen. 
Der resdich,e Teil der Anschaffungs- oder 
Herstellung.skosten der in den Z. 1 bis 4 
genannten Wirtschafts güter ist gleichmäßig 
'.tuf die nächst,en vü,er W,irtschaft.sjahre ver
teilt aibz'llJSchreihen. Neben diesen vorz-~tigen 
Abschrci!bungen 'ist keine gewöhnliche Ab
setzung für Abnutzung (§ 7) zulässig. 
Abs. 3 1etzter Satz ist a~uwenden. 
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Neue Fassung: 

auf die nächsten vier Wirtschaftsjahre ver
teilt abzuschreiben. Neben diesen vorzeiti
gen Abschreibungen ist keine gewöhnliche 
Absetzung für Abnutzung (§ 7) _ zulässig. 
Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden .. 

§ 18 Abs. 1 Z. 2: 

2. Beiträge und Versicherungsprämien zu einer 
freiwilligen Kranken-, Unfall- und Pensionsver
sicherung, zu einer Lebensversicherung (Kapital
oder Rentenv.ersicherung) und zu freiwilligen 

. Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und Sterbe
kassen, soweit diese Beiträge und Versicherungs
prämien weder Betriebsausgaben noch Werbungs
kosten sind. Besteht der Beitrag (die Versi.che
rungsprämie) in einer einmaligen Leistung, so 
kann der Erbringer dieser Leistung auf Antrag 
ein Zwanzigstel des als Einmalprämie geleisteten 
Betrages durch 20 aufeinanderfolgende 
Jahre als Sonderausgabe in Anspruch nehmen. 
Versicherungsprämien an solche Versicherungs
unternehmen, die weder ihre Geschäftsleitung 
noch ihren Sitz im Inland haben, sind nur dann 
abzugsfähig, wenn diesen Unternehmen die Er
laubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland erteilt 
ist. Bei Versicherungsverträgen auf den Erlebens
fall ist für die Abzugsfähigkeit außerdem erfor
derlich, daß zwischen dem Zeitpunkt des Ver
tragsabschlusses und dem Zeitpunkt des Anfallens 
der Versicherungssumme im Eplebensfall ein Zeit
raum von mindestens fünfzehn Jahren liegt. 
Dieser Zeitraum verkürzt sich bei Steuerpflichti
gen, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
das 50. Lebensjahr vollendet haben, auf zehn 
Jahre, bei Steuerpflichtigen, die zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses das 46., nicht aber das 
50. Lebensjahr vollendet haben, auf den Zeit
raum bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres. 
Eine Nachversteuerung der Versicherungsprämien 
hat zu erfolgen, wenn die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag innerhalb von 15 Jahren 
seit Vertragsabschluß ganz oder zum Teil. 
abgetreten oder rückgekauft werden. Dieser Zeit
raum verkürzt sich bei Steuerpflichtigen, die im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das 46. Lebens
jahr vollendet haben, entsprechend den voran
gegangenen Bestimmungen. Eine Nachversteue
rung hat auch zu erfolgen, wenn innerhalb von 
drei Jahren seit Vertragsabschluß eine Voraus
zahlung oder Verpfändung der Ansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag erfolgt. Der Steuer
pflichtige, im Falle des Rückkaufes, der Voraus
zahl ung oder der Verpfändung das Versicherungs
unternehmen, hat die angeführten Tatsachen, die 
zu einer Nachversteuerung führen, dem Finanz
amt ohne amtli.che Aufforderung innerhalb eines 
Monats mitzuteilen. Eine Nachversteuerung er
folgt nicht, wenn die Ansprüche aus einer kurzen 
Ablebensversicherung abgetreten oder die Nach-

Geltende Fassung: 

§ 18 Abs. 1 Z. 2: 

2. BerträJge und Versich,erungsprämien zu einer 
freiwiJlEg'en Kranke.ri-, Unfall- und Pensionsver
sicherung, zu einer Lebenversicherung (Kaprtal
oder Rentenversicherung) und zu freiwiHigen 
Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und Sterbe
k~ssen, s'ÜlWe~t diese Beiträge und VerSlicherungs
prämien weder Betriebsausgaben noch Wel'bungs
kosten sind. Besteht der Beitrag (die Versiche
rungsprämie) .j.ne~ner einmali.gen Leistung, so 
kanIl! der Eribring,er dieser Leistung auf Antra<g 
ein ZWlanzigste1 des aIs Einmail'Prämie geleistet,en 
Betrages durch 20 aufeinanderfolgende Jahre 
als Sonderausgabe in Anspruch nehmen. 
Eine Nachversteuerung der V,ersicherungsprä
mien hat zu erfolgen, wenn die Ansprüche aus 
dem Ver-sicherungsv,ertrag innerhalb von zehn. 
Jahren seit V'ertragsaibschluß ganz oder zum 
T erl .abgetreten oder rückgekauft werden. Der 
Steuerpflicht~ge, ,im FaUe ·des Rückkaufes das Ver
VersicherUI1Igmnternehmen, hat die angefühten 
Tatsachen, die zu einer Nachversteuerung füh
ren, eIlem Finanzamt olhne amtliche Aufforderung 
innerhaVb eines Mona:ts mitzuteilen. Eine Nach
versteuerung .erfoIgt nicht, wenn die Ansprüche 
aus emer kurzen Ablebensvel'Slicherung abgetre
ten wurden oder di,e Nachversteuerung :bei den 
Erben vorzunehmen wäre oder der St.euerpflich
tige nachweist, daß die angeführten Tatsachen 
durch winscha~fd1ich'e . N otla.ge verursacht sind. 
Versicherungsprämi,en an solche Versicherungs
unternehmen, die weder ihre Geschäftsleitung 
n'Üch ihren Sitz im Inland' haben, sind nur dann 
abzugsfähig, wenn diesen Unternehmen die Er
laubnis zum Geschäf:tSbetnieb im II1Ihnd erte~lt 
ist. Bei Vel"sicherungsverträ.gen auf den Erl'ebens
faH ist für. die Abzu,gsfähigkeit ·außerdem ·erfor
d1erlich, daß zwischen dem Zeitpunkt des Ver
uagsaJbschlusses und dem Zeitpunkt des Anfallens 
der Versichemng&sumlIle ]m ErJebensfa,l1 ein 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren l~egt, 

113 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 23

www.parlament.gv.at



14 113 der Beilagen 

Neu e Fa s s u n g: 

versteuerung bei den Erben vorzunehmen wäre 
oder der Steuerpflichtige nachweist, daß die an
geführten Tatsachen durch wirtschaftliche Not
lage verursacht sind. 

§ 18 Abs. 1 Z. 3 lit.c: 

c) Rückzahlungen von Darlehen, die für die 
Schaffung von begünstigtem Wohnraum im 
Sinne der lit. a oder der lit. b aufgenom
men wurden, sowie Zinsen für derartige 
Darlehen. Den Darlehen im Sinne dieser 
Vorschrift sind Eigenmittel der in lit. a ge
nannten Vereinigungen oder Gebietskörper
schaften gleichzuhalten. Eine Nachversteue
rung hat zu erfolgen, wenn festgestellt 
wird, daß die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Anerkennung als Sonderausgaben 
nicht erfüllt sind. Eine Nachversteuerung 
erfolgt nicht, wenn inzwischen der Tod des 
Steuerpflichtigen eingetreten ist, 

§ 18 Abs. 1 Z. 3 lit. d und e: 

d) Aufwendungen für den Einbau von Wär
mepumpen, die ausschließlich der Tempera
turanhebung der Nutzungsenergie dienen, 
Solaranlagen, Anlagen zur Wärmerückge
winnung, Anlagen zur gemeinsamen Erzeu
gung von elektrischer Energie und Wärme 
bis zu einer Leistung von 1 MW (Gesamt
energieanlagen) und Anlagen zur ausschließ
lichen energetischen Nutzung der Biomasse, 
ausgenommen offene Kamine und Kachel
öfen, in Wohnraum sowie bei bereits fertig
gestelltem Wohnraum Aufwendungen zur 
Erhöhung des Wärmeschutzes und für die 
Umstellung auf Fernwärmeversorgung, so
fern die Fernwärme überwiegend durch 
Heizkraftwerke oder Abwärme erzeugt 
wird. Voraussetzung für die Geltend
machung dieser Sonderausgaben ist, daß die 
genannten Anlagen energiewirtschaftlich 
zweckmäßig sind. Das Vorliegen dieser Vor
aussetzung ist über Verlangen des Finanz
amtes nachzuweisen. Die beiden letzten 
Sätze der lit. c gelten sinngemäß, 

e) Rückzahlungen von Darlehen, die für Ener
giesparmaßnahmen im Sinne der Iit. d auf
genommen wurden, sowie Zinsen für der
artige Darlehen. Die bei den letzten Sätze 
der lit. c gelten sinngemäß. Die in den 
Iit. d und e angeführten Aufwendungen 
sind nur insoweit als Sonderausgaben zu 
berücksichtigen, als sie im Kalenderjahr zu
sammen mehr als 5 000 S betragen. 

Die in den lit. abis e angeführten Aufwendungen 
sind nicht als Sonderausgaben zu berücksichtigen, 
wenn sie zu den Betriebsausgaben oder Werbungs
kosten gehören. 

Geltende Fassung: 

§ 18 Abs. 1 Z.3 lit. c: 

c) Rückzahlungen von Darlehen,· die für die 
Schaffung von begünstigtem Wohnraum.im 
Sinne der lit. a oder der lit. h aufgenom
men wurden. Den Darlehen im Sinne dieser 
Vorschr~ft sind Eigenmittelder in lit. a 
genannten Vereinigungen oder Gebietskör
perschaft,en ßleichzuhalten. Eine Nachver
'st,euerung hat zu erfolgen, wenn festgestellt 
wird, daß die gesetzlichen Vorauss'etzungen 
für die Anerkennung als Sonderausgaben 
nicht erfüllt sind. Eine Nachversteuerung 
erfolgt nicht, wenn inzwischen der Tod 
des Stleuerpflichcigen eingetreten ist, 
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Neue Fassung: 

§ 18 Ahs. 2 Z. 5: 

5. Die Abzüge für Sonderausgaben im Sinne 
des Abs. 1 Z. 3 lit. abis c einerseits und für 
Sonderausgaben im Sinne des Abs. l' Z. 3 lit. d 
und e andererseits dürfen den Jahresbetrag von 
je 10000 S nicht übersteigen. Diese Beträge er
höhen sich für den Ehegatten, wenn dem Steuer
pflichtigen der Alleinverdienerabsetzbetrag zu
steht, um je 10000 S und für jedes Kind im 
Sinne des § 119 um je 5 000 S. 

§ 20 a Ahs. 1: 

(1) Die Anschaffung (Herstellung) von Perso
nenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und 
Krafträdern, die dem Anlagevermögen zugeführt 
werden, gilt nur insoweit als betrieblich veranlaßt, 
als die Anschaffungskosten (Herstellungskosten) 
bei Personenkraftwagen und Kombinationskraft
wagen den Betrag von 133000 S, bei Krafträdern 
den Betrag, von 33 600 S nicht übersteigen. Die 
vorstehende Bestimmung gilt sinngemäß, wenn 
nach den steuerlichen Vorschriften andere Werte 
als die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstel
lungskosten anzusetzen sind. 

§ 20 a Abs. 2: 

(2) Die Absetzung für Abnutzung (§ 7 Abs. 1) 
bel Personenkraftwagen, Kombinationskraft
wagen und Krafträdern ist von den sich aus 
Abs. 1 ergebenden Beträgen zu berechnen. Die 
Anschaffungskosten (Herstellungskosten) dürfen 
nur gleichmäßig auf die Gesamtdauer der Ver
wendung oder Nutzung verteilt werden (lineare 
Absetzung für Abnutzung). Der Ansatz des nied
rigeren Teilwertes ist nicht zulässig. Der Be
messung der Absetzung für Abnutzung ist bei 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
und Krafträdern, die vor der Zuführung zum 
Anlagevermögen noch nicht in Nutzung standen 
(Neufahrzeuge), eine betriebs gewöhnliche 
Nutzungsdauer von sieben Jahren zugrunde zu 
legen. Die Absetzung für Abnutzung ist bei Per
sonenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und 
Krafträdern, die bereits vor der Zuführung zum 
Anlagevermögen in Nutzung standen (Gebraucht
fahrzeuge), für Personenkraftwagen und Kombi
nationskraftwagen mit 19 000 S, für Krafträder 
mit 4 800 S jährlich begrenzt. 

§ 20 a Abs. 4: 

(4) Die, übrigen mit den im Abs. 1 genannten 
Kraftfahrzeugen im Zusammenhang stehenden 
Betriebsausgaben sind bei Personenkraftwagen 
und Kombinationskraftwagen mit 1,50 S, ' bei 
Krafträdern mit 0,50 S für jeden betrieblich ge
fahrenen Kilometer abzusetzen. Voraussetzung 
1st die fortlaufende Führung eines Fahrtenbuches, 
aus dem Datum, Anzahl der gefahrenen Kilo-

Geltende Fassung: 

§ 18 Ahs. 2 Z. 5: 

5. Di,e Abzüge für SonderaJusgaben im Sinne 
des Abs. 1 Z. 3 dürfen ifllsgesamt den Jahre-s
betrag von 10000 S nicht übersteig,en. Dieser 
Betrag erhö,ht ,sich für den Ehegatten, wenn dem 
Steuerpflichtigen der AUeinv-erdienerabsetzbetra,g 
zuste,h:t um 10 000 S und für jedes Kind im 
S,inne des § 119 um je 5 000 S. 

§ 20 a Ahs. 1: 

(1) Die Anschaffung (Herstellung) von Per
sonenkraftwagen, Kombinationskraftwagen und 
Krafträdern, die dem Anlagevermögen zugeführt 
wel"den, gi.It nur insoweit als betrieblich veran
laßt, als di,e Anschaffungskosten (Herstellungs
kOiSten) bei Personenkl1aftwagen und Kombi
nationskraftwag-en den Betrag von 105000 S, 
ihei Krafträdern den Betrag von 28 000 S nicht 
ubersteigen. Die vorstehendie Bestimmung gih 
sinngemäß, wenn nach den steuerlichen Vor-schrif
t,en andere Werte als die tatsächlichen Anschaf
fungs- oder HersteHungskosten anzusetz,en -sind. 

§ 20 a Ahs. 2: 

(2) Die Absetzung für Abnutzung (§ 7 Abs. 1) 
bei Personenkraftwagen, K'Ombinationskraft
w,agen und Krafträdern ist von den s-ich aus 
Ab~. 1 ergebenden Beträgen zu berechnen. Die 
Anschaffungskosten (Herstellungskosten) dürfen 
nur g1eichmäßig auf die Gesamtdauer der Ver
wen-dIung oder Nutzung verteilt werden (lineare 
Absetzung für Ahnutzung). Der Ansatz des nie
drigeren Teilwertes ist nicht zulässig. Der Be
messung der Albsetzung für Abnutzung -ist bei 
Personemkraftwa.gen, Kombimationskraftwagen 
und Krafträdern, die V'OT der Zuführung zum 
Anlageve11l11ölgen noch nicht in Nutzung standen 
(N euf ahrzeuge), eine Ibetri.ebsgewöhntiche 
Nutzungsda'ller von sieben Jahren zugrunde zu 
legen. Die A'bsetzung für Abnutzung ist bei Per
son1enkraftwagen, Kombinationskraftwagen und 
Krafträdenn, ,die bereit~ vor der Zuführung zum 
Anlagevermögen in Nutzung standen (Gebraucht
fahrzeuge), für Personenkraftwagen und Kom
binationskmftwagen mit 15000 S, für Kraft
räder mit 4 000 S jä;hrJ:ich begrenzt. 

§ 20 a Ahs. 4: 

(4) Die übrigen mit den im Abs. 1 genannten 
Kraftfa,hrzeugen im Zusammenhang snehenden 
Betriebsausga!ben sind :bei Personenkraftwagen 
und Kombinat,ionskraftwagen mit 1,30 S, !bei 
Krafträdern mit 0,40 S für jeden betrieblich ge
fahrenen Kilometer abzusetzen. Voraussetzung 
ist di'e fortLaufende Fülhrung eines Fahrtentbuches, 
aus dem Datum, Anzahl der gefahrenen Kilo-
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Neu e Fa s s u n g: Geltende Fassung: 

meter, Kilometerstand, Ausgangs- und Zielpunkt meter, Kilometerstand, Ausgangs- und Zielpunkt 
sowie Zweck jeder einzelnen betrieblichen Fahrt sowie Zweck jeder eil1lzelnen betrieblichen Fahrt 
klar erkennbar sind. klar erkenn/bar ·sind. 

§ 20 a Abs. 5: 

(5) Wird ein den Bestimmungen des Abs. 4 
entspre.chendes Fahrtenbuch nicht geführt, so sind 
die gesamten mit den in Abs. 1 genannten Kraft
fahrzeugen im Zusammenhang stehenden Be
triebsausgaben nur insoweit abzugsfähig, als sie je 
Kraftfahrzeug bei Personenkraftwagen und' Kom
binationskraftwagen den Betrag von 30 000 S, bei 
Krafträdern den Betrag von 9 000 S jährlich nicht 
übersteigen; die genannten Beträge vermindern 
sich um 2 500 S für jeden Kalendermonat, in dem 
der Personenkraftwagen oder Kombinationskraft
wagen und um 750 S für jeden Kalendermonat, in 
dem das Kraftrad nicht zum Anlagevermögen des 
Steuerpflichtigen gehört hat. Die Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 3 sind bei Ermittlung dieser Be
triebsausgaben sinngemäß anzuwenden. 

§ 20 a Abs. 8: 

(8) Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
ausschließli.ch betrieblich veranlaßte Fahrten mit 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
oder Krafträdern, die nicht zu seinem Betriebs
vermögen gehören, sind bei Personenkraftwagen 
und Kombinationskraftwagen mit 2,10 S, bei 
Krafträdern mit 0,70 S für jeden betrieblich ge
fahrenen Kilometer abzusetzen. Abs. 4 letzter 
Satz gilt sinngemäß. 

§ 27 Abs. 5: 

(5) Zinsen aus auf Inhabe~ lautenden Teil
schuldverschreibungen inländischer Schuldner, die 
zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören, 
sind bei einem unbes.chränkt Steuerpflichtigen 
(§ 1 Abs. 1) nur insoweit steuerpflichtig, als der 
Nennbetrag der in einem Kalenderjahr erworbe
nen Teilschuldverschreibungen 100000 S über
steigt. Den Teilschuldverschreibungen sind Pfand
briefe und Kommunalschuldverschreibungen 
gleichgestellt. Voraussetzung ist, daß die genann
ten Wertpapiere in Schillingwährung begeben 
und im Jahr ihrer Begebung (Ausgabe) bei einer 
österreichischen Kreditunternehmung erworben 
werden und mit einer mittleren Laufzeit im Sinne 
des § 107 Abs. 1 von mindestens acht Jahren 
ausgestattet sind. 

§ 33 Abs. 9: 

(9) Für die Umrechnung von Einkünften, die 
Steuerpflichtige mit Wohnsitz oder gewöhnli.chem 
Aufenthalt in Zollausschlußgebieten dort in Deut
scher Mark erzielen, wird mit Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen der Kurs festge-

§ 20 a Abs. 5: 

(5) Wird ein den Bestimmungen des Abs. 4 
entsprechendes Fahrtenbuch nicht geführt, so 
sind die gesamten mit den ·in Abs. 1 genannten 
Kraftfahrzeugen im Zusammenhang stehenden 
Betriebsausgaben nur insoweit abzugsfähig, als 
s,ie je Kmftfahrzeug bei Persooenkraftwa.gen und 
Kombinationskraftwagen den Betrag von 
25 000 S, bei Krafträdern den Betrag von 7 500 S 
jährlich nicht überste~gen; die genannten Beträge 
vermindern sich um 2 083 S für jeden Kalender
monat, in dem der Personenkraftwagen oder 
Kombil1lationskraftwagen und um 625 S für jeden 
Ka'l'el1ldermonat, rn dem das Knaftrad nicht zum 
Anlagevermögen des Steuerpf1.ichtigen gehört hat. 
Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sind bei 
Ermittlung dieser Betriebsausgaben sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 20 a Abs. 8: 

(8) Aufwel1ldungen des Steuerpflichtigen für 
ausschließlich 'betriebl!ich veranlaßte Fahrten mit 
Personenkraftwagen, Kombinationskraf.twlagen 
oder Krafträdern, die nicht zu seinem Betriehs
vermölgen gehören, sind 'bei Personenkraft
wa·gen und Kombinationskraftwagen mit 1,80 S, 
bei Krafträdern mit 0,55 S für jeden betrieblich 
gefahrenen Kilometer abzusetzen. Abs. 4 letzter 
Satz gih sinngemäß. 

§ 33 Abs. 9: 

(9) Für die Umrechnung von Binkünften, die 
Steuerpflichtige mit Wohnsitz oder gewöhnlich·em 
Aufenthalt in Zollausschlußgebieten dort in 
Deutscher Mark erzielen, werden mit Verord
nung des Bundiesmin'isters für Finanzen Kurs,e 
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Neue Fa-ssung: 

setzt, der der Kaufkraftparität des österreichi
schen Schillings, hezogen auf das jeweilige Bundes
land, und der Deutschen Mark, bezogen auf das 
betreffende Zollauss.chlußgebiet, zum 15. Novem
ber des vorangegangenen Kalenderjahres ent
spricht (Wirtschaftskurs). Die sich nach Abs. 1 
bis 8 ergebende Steuer ist unter Anwendung des 
Wirtschaftskurses in Deutsche Mark rückzurech
nen und sodann mit jenem Betrag zu erheben, 
der si.ch auf Grund des gewogenen Durchschnittes 
der maßgeblichen Kassenwerte ergibt. 

§ 41 Abs. 1: 

(1) Sind im Einkommen Einkünfte enthalten, 
von denen ein Steuerabzug vom Arbeitslohn vor
zunehmen ist, so wird der Steuerpflichtige nur 
veranlagt, wenn 

1. die anderen Einkünfte, ausgenommen die 
steuerabzugspflichtigen Einkünfte aus Kapi
talvermögen, mehr als 10000 S betragen ha
ben oder 

2. im Einkommen steuerabzugspflichtige Ein
künfte aus Kapitalvermögen von mehr als 
7 000 S enthalten sind. 

Sind dem SteurpfliChtigen nur Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit von einem einzigen Ar
beitgeber zugeflossen, in -denen Einkünfte im 
Sinne des § 3 Z. 14 a el1Jthalten sin-d, dann findet 
eine Veranlagung nur auf Antrag des Steuer
pflichtigen statt (Abs. 2 Z. 6). 

§ 41 Abs. 2: 

(2) S~rud die Voraussetzungen für eine Veran
lagung nach Abs. 1 nicht gegeben, so findet eine 
Veranlagung nur auf Antrag des Steuerpflichti
gen statt, wenn 

1. in den Einkünften aus Kapitalvermögen 
steuerabzugspflichtige Gewinnanteile aus Ak
tien (Dividenden) oder Gewinnanteile und 
Zinsen aus Anteilen an Erwerbs- und Wirt
sduftsgenossenschaften enthalten sind und 
die von diesen Kapitalerträgen einbehaltene 
Kapitalertragsteuer den Betrag von 30 S 
übersteigt oder 

2. die Summe der Einkünfte im Sinne des 
Abs. 1 Z. 1 einen Verlust ergeben hat oder 

3. ihm ein Verlustabzug gemäß § 18 Abs. 1 
Z. 4 zusteht oder 

4. ihm beim Steuerabzug vom Arbeitslohn: nicht 
geltend gemachte Sonderausgaben oder außer
gewöhnliche Belastungen erwachsen. sind und 
die Voraussetzungen für eine Veranlagung 
nach Abs. 1 oder § 39 in einem der beiden 
vorangegangenen Kalenderjahre gegeben sind 
oder 

5. zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
eine im Ausland entrichtete Einkommen-

Gel t end e Fa s s u n g: 

festgesetzt, die ,der Kaufkraftpar'ität des öster
reichischen SChillings, bezogen auf das jeweilige 
Bundesland, un-d der Deutschen Mark, bezogen 
auf das betreffende Zoll'ausschlußgebiet, zum 
15. No'vember des vorangCigangenen Kalen.der
jahres entsprechen. 

§ 41 Abs. 1: 

(1) Sind im Einkommen Einkünfte enthalten, 
von -denen ein Steu'erabzug vom Arbeitslohn vor
zunehmen is.t, so wird der Steuerpflichtige nur 
veranl,agt, wenn 

1. die an-d'eren Einkünfte, ausgenommen ·die 
'SteueraJbzugspflichtigen Ein:künfte aus Kapi
tahermögen, mehr als 10 000 S 'betragen 
haben oder 

2. im Einkommen steuera,bzugspflichtige Ein
künfte aus Kapitalvermögen von mehr als 
7 000 S enthalten sind. 

§ 41 Abs. 2: 

(2) Sind ·die Veranlagungsgrenzen des Abs. 1 
nicht erl'1eicht, so findet eine Veranlagung nur 
auf Antra.g -de's Steuerpflichtigen statt, wenn 

1. in den Einkünften aus Kapitalvermögen 
steuerabzugspflichtige Gewinnanteile aus 
Aktien (Dividenden) _ Otder Gewinnanteile 
und Zinsen aus Anteilen an Erw·erbs- und 
WLrtschaftsgenossenschaften ,entJualten 'S1ind 
und die von diesen Kapitalerträgen einbe
haltene Kapitalertragsteuer -den Betrag v·on 
30 S übersteigt oder 

2. -d,ie Summe ,der Einkünfte im Sinne des 
Abs. 1 Z. 1 .einen Verlust ergeben hat oder 

3. rhm e~n Verlustabzug gemäß § 18 Abs. 1 
Z. 4 ,z-usteht oder 

4. ihm beim Steuerabzug vom Arbeitslohn 
nicht geltend gemachte Sondenausgaben oder 
außergewöhnliche Belastungen erwachsen 
sind und die Voraussetzungen für eine Ver
anlagung nach Abs. - 1 oder § 39 im vor
angegangenen Kalenderjahr gegeben sind 

. oder 

5. zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
eme im Ausland entrichtete Einkommen-
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Neue Fassung: 

steuer auf die inländische Einkommensteuer 
anzurechnen ist oder 

6. im Einkommen Einkünfte im Sinne des· 
§ 3 Z. 14 a enthalten sind. 

Der Antrag kann bis zum Ende des auf den 
Veranlagungszeitraum zweitfolgenden Kalender
jahres gestellt werden. Ergibt sich im Falle der 
Wiederaufnahme des Verfahrens, daß die Voraus
setzungen der Z. 2 bis 4 vorliegen, so ist eine 
Veranlagung vorzunehmen. Ist ein Jahresausgleich 
von Amts wegen (§ 72 Abs. 3) nur deshalb nicht 
durchzuführen, weil die Summe der steuerpflich
tigen Einkünfte aus nichtselhständiger Arbeit 
100 000 S nicht übersteigt, dann ist die beantragte 
Veranlagung nur durchzuführen, wenn die im 
Abzugsweg einbehaltenen Beträge die zu veran
lagende Einkommensteuer übersteigen. 

§ 107 Abs.l Z. 3: 

3. bei Erwerb' von in Schillingwährung bege
benen Teilschuldverschreibungen nach dem 
31. Dezember 1978 und vor dem 7. Septem
ber 1979 5 v. H. des Nennbetrages der er
worbenen Wertpapiere, soweit dieser im Ka
lenderjahr 100000 S nicht übersteigt. 

§ 108 Abs. 1: 

(1) Leistet ein unbeschränkt Steuerpflichtiger 
(§ 1 Abs. 1) Beiträge an eine Bausparkasse, die 
ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland 
hat, so wird ihm auf Antrag Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) erstattet. Die Erstattung erfolgt mit 
einem Pauschbetrag in Höhe von 10 v. H. des 
Gesamtbetrages, der auf Grund der im jeweiligen 
Kalenderjahr tatsächlich geleisteten Zahlung und 
der Steuererstattung gutgeschrieben wird, wobei 
der Anteil der tatsächlichen Zahlung 90 v. H. zu 
betragen hat. Die Erstattung steht dem Steuer
pflichtigen nur für jeweils einen Bausparvertrag 
zu. 

§ 108 Abs. 6: 

(6) Die Bausparkasse ist verpfli.chtet, der Ab
gabenbehörde ohne amtliche Aufforderung Mit
teilung zu m;J.chen, wenn Beiträge, die als Grund
lage einer Steuererstattung geleistet wurden, und 
die erstattete Steuer selbst ganz öder zum Teil 
zurückgezahlt werden oder die Ansprüche aus 
dem Bausparvertrag als Sicherstellung dienen. Die 
Mitteilung hat die erstatteten Beträge auszu
weisen. Die Mitteilungspflicht bleibt durch einen 
Widerruf .der Albga.ben,erklärung (Albs. 3 vorletzter 
Satz) unberührt. Erfolgt die Rückzahlung oder 
Sicherstellung im Sinne des ersten Satzes erst na.ch 
Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsabschluß, so 
erSitreckt sich d-ie Miott,eilungspflicht nur ,auf jene 
Beiträge, die nach diesem Zeitpunkt im Kalender
jahr der Rückzahlung oder Sicherstellung als 

Geltende Fassung: 

steuer auf die inländische Einkommensteuer 
anzurechnen ist. 

Der Antrag kann ;bis zum Ende des auf den 
Vemnlagungszeitraum zweitfolgenden Kalender
jahres gestellt werden. Ergibt sich im Falle der 
Wiederaufnahme des Verfahrens, daß die Vor
aussetzungen der Z. 2 bis 4 vorliegen, so ist eine 
Veranlagung vorzunehmen. Ist ein J ahr.esausgleich 
von Amts wegen (§ 72 Abs. 3) nur desha1b nicht 
durchzuführen, weil die Summe der steuerpflich
tigen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
100000 S nicht übersteigt, dann ist die beantragte 
Veranlagung nur durchzuführen, wenn die im 
Abzugsweg einbehaltenen Beträge die zu veran
lagende Einkommensteuer über,steigen. 

§ 107 Abs. 1 Z. 3: 

3. bei Erwerb von in Schillingwährung bege
benen Teilschuldverschreibungen nach dem 
31. Dezember 1978 5 v. H. des Nennbetrages 
der erworbenen Wertpapiere, soweit dieser 
im Kalenderjahr 100000 S nicht Ülbersteigt. 

§ 108 Abs. 1: 

(1) Leistet ein unbeschränkt Steuerpflic.~tiger 
(§ 1 Abs. 1) Beiträge an eine Bausparkasse, die 
ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland 
hat, so wird ihm auf Antrag Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) erstattet. Die Erstattung erfolgt mit 
einem Pauschibetrag in Höhe von 17 v. H. des 
GeSr.1mtbetrages, der auf Grund der im jeweili
gen Kalenderjahr tatsädllich geleisteten Zahlung 
und der Steuererstattung gutgeschrieben wird, 
wobei der Anteil der tatsächlichen Zahlung 
83 v. H. zu betragen hat. Die Erstattung steht 
dem Steuerpflichtigen nur für jeweils einen Bau
sparvertrag zu. 

§ 108 Abs. 6: 

(6) Die Bausparkasse ist verpflichtet, der Ab
ga:benbehörde ohne amtliche AuHorder.ung Mit
teilung zu machen, wenn Beiträge, die als Grund
lage einer Steuererstattung geleistet wurden, und 
die erstattete Steuer selbst ganz oder zum Teil 
zurückgezahlt werden oder die Ansprüche aus 
dem Bausparvertrag als Sicherstellung dienen. Die 
Mitteilung hat die erstatteten Beträge auszuwei
sen. Die Mitteilungspflicht bleibt durch einen 
Widerruf der Abgabenerklärung (Abs. 3 vorletz
ter Satz) unberührt. Erfolgt die Rückzahlung oder 
Sicherstellung im Sinne des ersten Satzes erst nach 
kblauf von sechs Jahren seit Vertragsabschluß, 
so erstreckt sich die Mitteilungspflicht nur auf 
jene Beiträge, die nach diesem Zeitpunkt im 
Kalenderjahr der Rückzahlung oder Sicherstellung 
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Neu e F ass u n g: 

Grundlage einer Steuererstattung geleistet wur
den, und auf die erstattete Steuer selibst. Die Mit
teilun,gspflicht entfällt, wenn in den Fällen des 
Abs. 3 dritter Satz Beiträge zurückgezahlt wer
den. 

§ 108 Abs. 7 Z. 2: 

2. in den Fällen des Abs. 6 die rückgezahlten 
Beiträge oder die Si.cherstellung begünstigten 
Maßnahmen im Sinne des § 18 Abs. 1 Z. 3 
dienen, wobei eine Rückforderung audl dann 
zu unterbleiben hat, wenn die Maßnahmen 
durm oder für im Abs. 2 genannte Personen 
gesetzt werden. 

§ 108 Abs. 10: 

(10) Sobald das Guthaben aus dem Bauspar
vertrag ganz oder zum Teil zurückgezahlt wird 
oder die Ansprüme aus dem Bausparvertrag als 
Simerstellung dienen, kann der Bausparvertrag 
ni mt mehr die Grundlage für eine Steuererstat
tung bilden, wobei es unmaßgeblim ist, ob eine 
Rückforderung im Sinne der Abs. 7 bis 9 zu 
erfolgen hat. Dies gilt aum, wenn der Steuer
pflimtige nam Ablauf von fünf Jahren seit Ver
tragsabsmluß in einem der folgenden Kalender
jahre keine Beiträge mehr geleistet hat. 

§ 113 Abs. 1: 

(1) Für Versimerungsverträge, die vor dem 
1. Jänner 1973 gesmlossen wurden, tritt an Stelle 
der im § 18 Abs. 1 Z. 2 genannten Zeiträume 
von zehn bis fünfzehn Jahren ein Zeitraum von 
fünf Jahren; für danam gesmlossene Versime
rungsverträge, für die der Antrag auf Vertrags
absmluß vor dem 7. September 1979 gestellt wur
de, tritt an Stelle der im § 18 Abs. 1 Z. 2 ge
nannten Zeiträume von zehn bis fünfzehn Jahren 
ein Zeitraum von zehn Jahren. Für diese Ver
träge sind die Bestimmungen des § 18 Abs. 1 Z. 2 
hinsi.chtlim der Vorauszahlung und der Verpfän
dung nimt anzuwenden. 

§ 114: 

(1) Abweimend von der Bestimmung des § 108 
Abs. 1 erfolgt die Steuererstattung fUr Beiträge, 
die innerhalb von sems Jahren seit Vertragsab
smluß geleistet werden, mit einem Pausmbetrag 
in Höhe von 25 v. H. des Gesamtbetrages, der 
auf Grund der im jeweiligen Kalenderjahr tat
sämlim geleisteten Zahlung und der Steuerer
stattung gutgeschrieben wird, wobei der Anteil 
der tatsämlim geleisteten Zahlung 75 v. H. zu 
betragen hat, wenn der Antrag auf Vertrags ab
smluß vor dem 9. Juni 1976 gestellt wurde. 

Gel te n d e Fa s s u n g: 

als Grundlage .einer Steuererstattung geleistet 
wurden, und auf die erstattete Steuer selbst. Die 
Mitteilungspflimt entfällt, wenn in den Fällen 
des Abs. 3 dritter Satz Beiträge zurückgezahlt 
werden. 

§ 108 Abs. 7 Z. 2: 

2. in den Fällen des Abs. 6 die rückgezahlten, 
begünstigten Beiträge oder die S~mersteUung 
der W ohnraumbesm,affung im Sinne des 
§ 18 Abs. 1 Z. 3 dienen, wobei eine Rück
forderung aum dann zu unterbleiben hat, 
w~nn der Wohnraum durm oder für im 
Abs. 2 genannte Personen gesmaffen wird. 

§ 108 Ahs. 10: 

(10) Sobald das Guthaben aus dem Bausparver
trag ganz oder zum Teil zurückgezahlt wird 
oder die Ansprüroe aus dem Bausparvertrag als 
Simerstellung dienen, kann der Bausparvertrag 
nimt mehr die Grundlage für eine Steuererstat
tung bilden, wobei es unmaßgeblim ist, ob eine 
Rückforderung im Sinne des Abs. 7 bis 9 zu er
folgen hat. Dies gilt aum, wenn der Steuer
pflimtige nam Ablauf von sems Jahren seit Ver
tragsabsmluß in einem der folgenden Kalender
jahre keine Beiträge mehr geleistet hat. 

§ 113 Abs. 1: 

(1) Für Versimerungsverträge, die vor dem 
1. Jänner 1973 gesmlossen wurden, tritt an Stelle 
der im § 18 Abs. 1 Z. 2 genannten Zeiträume 
von zehn Jahren jeweils ein Zeitraum von fünf 
Jahren. . 

§ 114: 

(1) Für Bausparverträge, die vor dem 1. Jän
ner 1973 abgesmlossen wurden, können die Ab
gabenerklärungenim Sinne des § 108 Abs. 3 bis 
31. Dezember 1977 abgegeben werden. Eine 
Steuererstattung kann jedom bei derartigen Bau
sparverträgen erst für Beiträge erfolgen, die ab 
Beginn des Kalenderjahres der AntragsteIlung ge
leistet wurden. 

(2) Für Blausparverträge, die vor dem 1. No
v.ember 1971 abgesmlossen wurden, kann· eine 
Steuererstattungnam Ablauf von fünf Jahren 
ni mt erfolgen. 
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Neu e F ass u n g: 

(2) Abweichend von der Bestimmung des § 108 
Abs. 1 erfolgt die Steuererstattung für Beiträge, 
die vor dem 1. Jänner 1980 geleistet werden und 
auf die Albs. 1 nicht Anwendung findet, mit 
einem Pauschbetrag in Höhe von 17 v. H. des 
Gesamtbetrages, der auf Grund der im jeweiligen 
Kalenderjahr tatsächlich geleisteten Zahlung und 
der Steuererstattung gutgeschrieben wird, wobei 
der Anteil der tatsächlich geleisteten Zahlung 
83 v. H. zu betragen hat. In gleicher Höhe erfolgt 
die Steuererstattung für Beiträge, die innerhalb 
von sechs Jahren seit Vertragsabschluß geleistet 
werden und auf die Abs. 1 nicht Anwendung fin
det, sofern der Antrag auf Vertragsabschluß vor 
dem 7. September 1979 gestellt wurde. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

(3) Abweichend von der Bestimmung des § 108 
Abs. 1 erfolgt die Steuererstattung für Beiträge, 
die vor dem 1. Jänner 1977 geleistet werden, mit 
einem Pauschbetrag in Höhe von 25 v. H. des 
Gesamobetrages, der auf Grund der im jeweiligen 
KaLenderjahr tatsächlich geleisteten Zahlung und 
der Steuererstattung gutgeschrieben wird, wobei 
der Anteil der tatsächlich geleisteten Zahlung 
75 v. H .. zu betragen hat. In g1eicher Höhe erfolgt 
die Steuererstattung fü'r B,eiträ.ge, die innerhalb 
von sechs Jahren nach Abschluß ein,es Bausparver
trages geleistet werden, wenn der Antrag auf 
Vertragsabschluß vor dem 9. Juni 1976 gestellt 
wurde. 

(3) Für Bausparverträge, für die der Antrag (4) Für Bausparv'erträg,e, die vor dem 1. Jänner 
auf Vertragsabschluß vor dem 7. September 1979 '1973 ahgeschlossen wurden, tritt an die Stelle des 
gestellt wurde, tritt an die Stelle des im :§ 108 im Abs. 3 sowie im § 108 Abs. 6 und 10 genann
Abs. 6 und 10 genannten Zeitraumes von fünf ten Zeitraumes von sechs Jahren ein Zeitraum 
Jahren ein Zeitraum von sechs Jahren. von fünf }ahren. 

§ 122 Abs. 3: 

(3) Für unbewegliche Wirtschiftsgüter, für die 
weder nach § 8 Abs. 2 Z. 1 lit. abis c noch nach 
§ 34 Abs. 1 des Stadterneuerungsgesetzes, BGBL 
Nr. 287/1974, eine vorzeitige Abschreibung zu
lässig ist, kann abweichend von den Bestimmun
gen des § !l t\bs. 2 erster Halbsatz von den Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) der Ka
lenderjahre 1976 bis 1981 eine vorzeitige Ab
schreibung im Sinne des § 8 vorgenommen wer
den. Diese vorzeitige Abschreibung ist für Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) der Ka
lerderjahre 1976 und 1977 mit 50 v. H., für Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) des Ka
lenderjahres 1978 mit 30 v. H. und für Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) der Ka
lenderjahre 1979 bis 1981 mit 25 v. H. der Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) begrenzt. 
Voraussetzung ist, daß mit der tatsächlichen Bau
ausführung nach dem 31. Dezember 1975 begon
nen wird. Ausgenommen von dieser vorzeitigen 
Abschreibung sind Gebäude und sonstige unbe
wegliche Wirtschaftsgüter, soweit sie zur Ver
mietung bestimmt sind, sowie Gebäude, soweit 
sie nicht unmittelbar dem Betriebszweck dienen. 
Die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

(5) Für die im Abs. 4 genannten Bausparver
träge bleiJbt die Mitteilungspflicht der Bauspar
kassen nach § 10 Abs. 1 Z. 3 lit. b vorletzter Satz 
des Einkommensteuergesetzes 1967 aufrecht. 

(6) Für Bausparverträge, die vor dem 1. Jänner 
1973 als Sonderau&gaben geltend gemacht wurden 
und in der Folge widmungswidrig verwendet 
werden (§ 10 Albs. 1 Z. 3 lit. b des Einkommen
steuergesetzes 1967), hat eine Nachversteuerung 
unter s,inngemäßer Anwendung der Bestimmung 
des § 18 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes zu erfolgen. 

§ 122 Abs. 3: 

(3) Für unbewegliche Wirtschaftsgüter, für die 
weder nach § 8 Abs. 2 Z. 1 lit. abis c noch nach 
§ 34 Abs. 1 des Stadterneuerungsgesetzes, BGBL 
Nr. 287/1974, eine vorzeitige AbschreiJbung zu
läs,sig ist, kann abweichend von den Bestimmun
gen des § 8 Abs. 2 erster Halbsatz von den Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) der Ka
lend!,!rjahre 1976 bis 1979 eine vorzeitige Ab
schreibung im Sinne des § 8 vorgenommen wer
den. Diese vor:ceitige Abschrdbung ist für Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) der 
Kalenderjahre 1976 und 1977 mit 50 v. H., für, 
Herstellungskosten (Teilherstellungskosten) des 
Kalenderjahres 1978 mit 30 v. H. und für Her
stellungskosten (Teilherstellungskosten) des 
Kalenderjahres 1979 mit 25 v. H. der Herstel
lungskosten (Teilherstellungskosten) begrenzt. 
Voraussetzung ist, daß 'mit der tatsächlichen Bau
ausführung nach dem 31. Dezember -1975 be
gonnen wird. Ausgenommen von dieser vorzei
ügen Abschreibung sind Gebäude und sonstige 
unbewegliche Wirtschaftsgüter, soweit sie zur 
Vermietung bestimmt sind, sowie Gebäude, so
weit sie nicht unmittelbar dem Betriebszweck 
dienen. Die übrig,en Bestimmungen dieses Bundes-
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Neu e Fa s s u n g: Gel t end e F ass u n g: 

über die vorzeitige Abschreibung gelten sinnge- gesetzes über die vorzeitige Abschreibung gelten 
mäß. sinngemäß. 

§ 123 Abs. 1: 

(1) Von Forderun'gen aus Ausfuhrumsätzen, die 
in den Kalenderjahren 1973 bis 1981 angeschafft 
wurden, kann in den Vermögensübersichten (Bi
lanzen), in denen sie erstmals auszweisen sind 
eine pauschale Teilwertabschreibung vorgenom~ 
men werden. Diese Teilwertabs.chreibung beträgt 
für die im Kalenderjahr 1973 angeschafften For
derungen 5 v. H., für die in den Kalenderjahren 
1974 bis 1976 angeschafften Forderungen 10 v. H. 
und für die in den Kalenderjahren 1977 bis 1981 
angeschafften Forderungen 15 v. H. der Anschaf
fungskosten (des Forderungsnennbetrages). Als 
Ausfuhrumsätze gelten Umsätze gemäß § 6 Z. 1 
bis 3 des Umsatzsteuer.gesetzes 1972 sowie Lei
stungen, die im Ausland an ausländische Abneh
mer (§ 7 Abs. 1 Z. 1 des Umsatzsteuergesetzes 
1972) erbracht werden. 

§ 123 Abs. 1: 

(1) Von Forderungen aus Liderungen und son
stigen Leistungen, die gemäß § 6 Z. 1 bis 3· des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 von der Umsatz-steuer 
befreit sind und in den Kalenderjahren 1973 bis 
1979 angeschafft wurden, kann in den Vermö
gensübersichten (Bilanzen), in denen sie erste 
mals auszuweisen sind, eine pauschale Teilwert
abschreihung vorgenommen werden. Diese Teil
wertabschre~brung beträgt für die im Kalender
jahr 1973 angeschafften Forderungen 5 v. H., für 
die in den Kalenderjahren 1974 bis 1976 ange
schafften Forderungen 10 v. H. und für die in 
den Kalenderjahren 1977 bis 1979 angeschafften 
Forderungen 15 v. H. der Anschaffungskosten 
( des Forderungsnennbetrages). 

Foamiliertlastenausgleichsgesetz 1967 

Vo r g e s chi a gen e Fa s s u n g: 

§ 5 Abs. 1: 

(1) Kein Anspruch auf Familienheihiife besteht 
für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet ha
ben und selbst Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1972 in einem 1 500 5 
monatli.ch übersteigenden Betrag beziehen. Bei 
einem erheblich behinderten Kind (§ 8 Abs. 5 
und 6) erhöht sich dieser Betrag auf die Höhe 
des Rich,tsatzes gemäß § 293 Albs. 1 Et. a, ,bh im 
Zusammenhang mit Abs. 2 des Allgemeinen 50-
zialversicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 189/1955. Bei 
der Ermittlung der Einkünfte des Kindes bleiben 
außer Betracht: 

a) die durch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklärten Bezüge, 

b) Entschädigungen aus einem gesetzlich aner
kannten Lehrverhältnis, 

c) Waisenpensionen und Waisenversorgungs
genüsse, 

d) Bezüge, die ein in Schulausbildung befind
liches Kind aus einer ausschließlich während 
der Schulferien ausgeübten Beschäftigung 
bezieht. 

§ 6 Abs. 3: 

(3) Keine,n Anspruch auf Familienlbeihilfe nach 
Abs. 1 oder 2 ha:ben Vollwaisen, die das 18. Le

. bensjahr vollendet haben und Einkünfte gemäß 
§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 
in einem 1 500 S monatlich übersteigenden Be-

Bis her i g e Fa s s u n g: 

§5 Abs.1: 

(1) Kein Anspruch auf Familienheihilfebe
steht für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und ~elbst Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 
des Einkommensteruergesetzes 1972 in einem 
1 500 S monatlich übersteu.genden Betrag beziehen 
oder 'die, sofern es sich um ein behindertes Kind 
handelt (§ 2 Abs. 1 lit. c), über ein Ges,amtver
mög·en im Sinne des Vermögensteuergesetzes 
1954, BGBI. Nr. 192/1954, von mehr als 240 000 S 
verfügen. Bei der Ermittlung der Einkünfte des 
Kindes bleiben außer Betracht: 

a) die durch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklärten Bezüge, 

b) Entschädigungen aus einem gesetzlich an
erkannten Lehrverhältnis, 

c) Waisenpensionen und Waisenversorgungsge
nüsse, 

d) B,ezüge, die ein in Schulausbildung befind
liches Kind aus einer aussch1ießlich während 
der Schulferien ausgeübten Beschäftigung 
bezieht. 

§ 6 Abs. 3: 

(3) Keinen Anspruch auf Familienheihilfe nach 
A<bs. 1 oder 2 haben Vollwaisen, die das 18. Le
bensjahr vollendet haben und Einkünfte gemäß 
§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 
in einem 1 500 S monatlich übersteigenden Be-
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Vorgeschlagene Fas.sung: 

trag beziehen. Bei . erheblich behinderten Voll
waisen .(§ 8 Abs. 5 bis.7) erhöht sich dieser Be
trag auf die Höhe des Richtsatzes gemäß § 293 
Abs. 1 lit. a, bb im Zusammenhang mit Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGB!. Nr. 189/1955. Bel der Ermittlung der Ein
künfte der Vollwaise bleiben außer Betracht: 

a) die durch Gesetz als einkommenSlleuerfrei 
erklärten Bezüge, 

b) Ents.chädigungen aus einem gesetzlich an
erkannten Lehrverhältnis, 

c) Waisenpensionen und Waisenversorgungs
genüsse, 

d) Bezüge, die eine in Schulausbildung befind
liche Vollwaise aus einer ausschließlich wäh~ 
rend der Schulferien ausgeübten Beschäfti~ 
gung bezieht. 

§ 30 c Abs. 3 und 4 erster Satz: 

(3) Werden für die Benutzung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels dur.ch den Schüler höhere Kosten 
als die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Pausch
beträge nachgewiesen, so richtet sich die monat
liche Schulfahrtbeihilfe nach der Höhe der in 
einem Kalendermonat aufgelaufenen, notwendi
gen tarifmäßigen Kosten. Steht ein geeignetes 
öffentli.ches Verkehrsmittel nicht zUr Verfügung, 
erhöhen sich die in den Abs. 1 und 2 vorgesehe
nen Pauschbeträge um 50 v. H. 

(4) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn der 
Schüler für Zwecke des Schulbesuches notwendi
gerweise eine Zweitunterkunft außerhalb seines 
Hauptwohnortes am Schulort oder in der Nähe 
des Schulortes bewohnt, bei einer Entfernung 
zwischen dem Hauptwohnort und der Zweit
unterkunft 

a) bis einschließlich 50 km monatli.ch 130 S, 

b) von über 50 km bis einschließlich 
100 km monatlich ............ 200 S, 

c) von über 100 km bis einschließlich 
200 km monatlich ....... ; ... . 

d)von über 200 km bis 'einschließlich 
300 km monatlich ............ . 

e) von über 300 km bis einschließlich 
400 km monatlich ......... .-;. 

f) von über 400 km bis einschließli.ch 
500 km monatlich ........... . 

g) von über 500 km bis einschließlich 
600 km monatlich ........... . 

h) von über 600 km monatlich 

§39 a Abs. 3: 

270 S, 

340 S, 

400 S, 

440 S, 

480S, 

530 S. 

(3) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen sind den Trägern der gesetzlichen 
Krankenversicherung die Aufwendungen für den 
Entbindungsbeitrag (§ 164 des Allgemeinen So-

Bis her i g e Fa s s u n g: 

trag. beziehen. Bei der Ermittlung der Einkünfte 
der VollWlaise bleiben außer Betracht: . ' 

a) die durch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklärten Bezüge, 

b ) Entschädigungen aus einem gesetzlich aner
kannten Lehrverhälmis, 

c) Waisenpensionen . und Waisenversorgungs
genüsse, 

d) Bezüge, die eine in Schulausbildung be
findliche Vollwaise aus einer ausschließlich 
während der Schulferien ausgeübten Be
schäftigung bezieht. 

§ 30 c Abs. 3 und 4 erster Satz: 

(3) Werden für die Benutzung eines öff,ent
lichen Verkehrsmittels durch den Schüler höhere 
Kosten als die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen 
Pauschbeträge nachgewiesen, so rich~et sich die mo
natliche Schulfaihl'tlbe~hilfe nach der Höhe der in 
einem Kalendermonat aufgelaufenen Kosten, so
fern die im Tarif für den Schülerverkehr vorge
sehenen Ermäßigungen in Anspruch' genommen 
wurden. 

(4) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn der 
Schüler für Zwecke des Schulbesuches notwendi
gerweise eine Zweitunterkunft außerha1b seines 
Hauptwohnortes am Schulort oder in der Nähe 
des Schulornes bewohnt, bei einer Entfernung 
zwischen dem Hatiptwohnort und der Zweit
unterkunft 

a) bis einschließlich 50 km monatlich 100 S, 
b) von über 50 km bis einschließlich 

100 km monatlich. . . . . . . . .. . . . . 150 S; 

c) von über 100 km bis einschließlich 
200 km monatlich .. , ... '" ..... 

d) von über 200 km bis einschließlich 
. 300 km monatlich ....... " .... . 

e) von über 300 km bis einschließlich 
400 km monatlich ............. . 

f) von über 400 km bis einschließlich 
600 km monatlich .. , .......... . 

g) von über 600 km monatlich ... . 

§ 39 a Abs. 3: 

200 S, 

250 S, 

300 S, 

350 S, 
400 S. 

(3) Aus MitteIndes Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen sind den Trägern der gesetz
lichen· Krankenversicherung die Aufwendungen 
für den Entbindungsbeitrag (§ 164 des Allgemei-
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Vor g e s chi a gen e F ass u n g: Bis her i g e F ass u n g: 

zialversicherungsgesetzes, § 67 Abs. 6 des Gewerb- nen Sozialversicherungsge~etzes, § 67 Albs. 6 des 
lichen Selbständigen -Kranken versicherungsgeset- Gewerblichen Sdbständigen -Kranken versiche
zes 1971, § 80 des Beamten-Kranken- und Un- rungsgesetzes 1971, § 80 des Beamten-Kranken
fallversicherungsgesetzes) und 50 v. H. der Auf- und Unfallversicherungsgesetzes) zu ersetzen. 
wendungen für das Wochengeld (§ 162 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes) zu ersetzen. 

Bundesgesetz vom 13. Dezember 1977, BGBI. 
Nr. 646, mit dem das Familienlastenausgleichs

gesetz 1967 geändert wird 

Vor g e s chi a gen e Fa s s u n g: 

Art. 11 Abs. 1: 

(1) österreichische Staatsbürger, denen im Jahre 
1978 nach den bisher geltenden Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes 1972 für ein Kind 
ein Kinderabsetzbetrag zu gewähren gewesen 
wäre, erhalten, wenn für dieses Kind keine Fami
lienbeihilfe (Ausgleichszahlung) gewährt wird, 
für jeden Monat des Jahres 1978, in dem die ge
nannten Voraussetzungen vorliegen, eine Beihilfe. 
Die Beihilfe wird nach Ablauf des Kalenderjahres 
1978 auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis 
31. Dezember 1980 bei dem nach dem Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt des Antragstellers 
~uständigen Finanzamt zu stellen. Die Beihilfe 
beträgt für jedes Kind und für jeden Monat 
350 S. Die Beihilfe wird für ein Kind nur einer 
Person gewährt. ,§ 11 Abs. 1 des Familienlasten
ausglei.chsgesetzes 1967 ist sinngemäß anzuwen
den. 

Bis her i g e F ass u n g: 

Art. II Abs. 1: 

(1) österreichische Staatsbürger, denen im 
Jahre 1978 nach den bisher geltenden Bestimmun
gen des Einkommensteuergesetzes 1972 für ein 
Kind ein Kinderabsetzbetr,ag zu gewähren ge
wesen wäre, erhalten, wenn für dieses Kind keine 
Familienbeihilfe (Ausgleichszahlung) gewährt 
wird, für jeden Monat des Jahres 1978, in dem 
die genannten Voraussetzungen vorliegen, eine 
Beihilfe. Die Beihilfe wird nach Ablauf des Kalen
derjahres 1978 auf Antrag gewährt. Der Antrag 
ist bis 30. Juni 1979 bei dem nach dem Wohooitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt des Antragstellers 
zuständigen Finanzamt zu steILen. Die Beihilfe 
beträgt für jedes Kind und für jeden Monat 
350 S. Die Beihilfe wird für ein Kind nur einer 
Person gewährt. § 11 hbs. 1 des Familienlasten
ausgleichsgesetzes 1967 ist sinngemäß anzuwen
den. 
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